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1 /weck

Die ZTV-TKNetz 27 enthélt Regelungen fiir die Durchfiihrung von wegerechtlichen Tatigkeiten und optional fiir den
Abschluss von Mitbenutzungsvertragen durch Auftragnehmer (nachfolgend auch ,AN").

2 Gultigkeitsbereich

Die ZTV-TKNetz 27 gilt fiir von der Deutschen Telekom Technik GmbH mit folgenden Aufgaben beauftragte und
ggf. bevollmachtigte Auftragnehmer:

o die Durchfiihrung von wegerechtlichen Tatigkeiten

e den Abschluss von Mitbenutzungsvertragen

3 Anderungshinweis

Anderungen und Erganzungen (mit Ausnahme rein redaktioneller Anderungen) sind mit Randstrich
gekennzeichnet.
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4 Grundsatze der Wegesicherung

Unter dem Begriff der Wegesicherung fasst man alle Tatigkeiten zur Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen
zur Neuverlegung und/oder Anderung vorhandener TK-Linien zusammen. Im Weiteren beinhaltet diese die
dauerhafte rechtliche Sicherung von TK-Linien fir die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend auch ,TDG").

Die Deutsche Telekom Technik GmbH hat von der Telekom Deutschland GmbH eine umfassende Vollmacht zur
Wahrnehmung aller Rechte und Pflichten der Wegesicherung erhalten. Die Telekom Deutschland GmbH wird
danach bei Rechtsgeschaften der Wegesicherung von der Deutschen Telekom Technik GmbH vertreten.

Die Deutsche Telekom Technik GmbH ist insbesondere auch ermachtigt, Befugnisse aus dieser Vollmacht im
Rahmen von weiteren Untervollmachten zu Gbertragen.

Die u.a. Textbausteine dirfen nur in Abstimmung mit dem zustandigen Auftraggeber (BvT) gedndert werden.

4.1 Legitimation geeigneter AN:

Zur Austibung der folgenden Tatigkeiten der Wegesicherung durch den geeigneten AN kann die Deutsche
Telekom Technik GmbH (nachfolgend auch ,DTT*) zu dessen Legitimation (nach einer entsprechenden Schulung
und Einweisung) eine Untervollmacht erteilen:

e Auskundung und Abstimmung vor Ort
Einreichen von Zustimmungsantragen gemaf § 127 TKG zugunsten der TDG und nach Vorgaben der
DTT

e Einholung von zusatzlich erforderlichen Genehmigungen (u.a. bei Wasser-, Denkmal-, Umwelt- u.
Naturschutz) zugunsten der TDG und nach Vorgaben der DTT

e Ermittlung der Grundstlckseigentlimer bei Katasteramtern bzw. nach § 86a Grundbuchverfiigung (GBV)
bei den Grundbuchamtern zugunsten der TDG und nach Vorgaben der DTT

e Prifung auf Kampfmittelfreiheit nach Vorgaben der DTT

Das Einholen von Genehmigungen, das Ermitteln von Grundstlickseigentimern sowie das Stellen und Bearbeiten
von Zustimmungsantragen gemaf § 127 TKG darf ausschliellich durch den bevollméchtigten AN selbst nach
Vorgaben des Auftraggebers erfolgen und nicht an Dritte durch weitere Untervollmacht weiter delegiert werden.
Sollte es zu Abweichungen gegenlber den Vorgaben des Auftraggebers kommen, ist eine eigene Bewertung
durch den AN nicht zuldssig. Der Vorgang ist zur Bewertung an den BvT weiterzuleiten.

Ausnahmen zu dieser Regelung sind mit dem BvT abzustimmen.

Fir die Berechtigung zum Abschluss von Mitbenutzungsvertrdgen mit vorgefertigten Vertragsmustern mit
Grundstiickseigentiimern im vorgegebenen Rahmen erhalten AN jeweils eine besondere personengebundene
Erméachtigung (Untervollmacht) der DTT (Vollmachtgeberin). Siehe Kapitel 4.3.3

Die Unterzeichnung fiir personlich bevollméchtigte Mitarbeiter des AN, sowie fiir die operativen Krafte des AN
erfolgt immer mit i.A., wobei ,i.A." fir ,im Auftrag” steht.
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4.2  Nutzung von Verkehrswegen

Das Nutzungsrecht fiir die Verlegung von TK-Linien in Verkehrswegen ergibt sich aus § 125
Telekommunikationsgesetz (TKG).

Nach § 127 TKG ist vor der Verlegung neuer TK-Linien sowie vor der Veranderung vorhandener TK-Linien vom
Nutzungsberechtigten die Zustimmung des Tragers der Wegebaulast (auch Wegeunterhaltspflichtiger ,WuPfl*)
einzuholen. Die Einholung dieser Zustimmung erfolgt immer zugunsten der Telekom Deutschland GmbH als
Nutzungsberechtigte.

Des Weiteren sind alle notwendigen, zusétzlichen behordlichen Genehmigungen z.B. Denkmalschutz,
Naturschutz, Artenschutz, Kampfmittelfreiheit, wasserrechtliche Genehmigungen etc. einzuholen.

Das Beantragen von wegerechtlichen Zustimmungen und anderen zusétzlichen Genehmigungen, sowie ggf. das
Bearbeiten von Zustimmungsbescheiden nach Vorgaben des Auftraggebers erfolgt durch die operativen Krafte
des Auftragnehmers (nachfolgend ,AN) in Einzelvertretung.

Sollte es zu Abweichungen gegenlber den Vorgaben des Auftraggebers kommen, ist eine eigene Bewertung
durch den AN nicht zuldssig. Der Vorgang ist zur Bewertung an den BvT weiterzuleiten.

Fur die Verlegung oder die Anderung von TK-Linien in Verkehrswegen bedarf es der schriftlichen oder
elektronischen Zustimmung des WuPAl.

Eine Zustimmung ist immer dann erforderlich, wenn es zu einer raumlichen Veranderung an der TK-Linie kommt,
die eine hohere oder gednderte physische Inanspruchnahme des Verkehrsweges bedingt.

Eine Zustimmung ist erforderlich, wenn:
> der Verkehrsweg an neuer Stelle in Anspruch genommen wird,
> der Verkehrsweg zusétzlich in Anspruch genommen wird (z. B. Vergréfierung der Kabelkanéle,
zusétzliche Kabelrohre).

Nicht zustimmungspflichtig ist/sind:

» das Einziehen von Kabeln in vorhandene Kabelrohre bzw. Kabelkanalanlagen (Ersatz oder zusatzliche
Kabel).

» der Austausch von Kabeln im Verkehrsweg unter Beibehaltung der Verlegungsart (Austausch eines
bereits vorhandenen Erdkabels gegen ein anderes oder Austausch Kupfer- durch Glasfaserkabel).

> Betriebsarbeiten an TK-Linien, Instandsetzungs- und Instandhaltungsarbeiten (unabhéngig davon, ob in
diesem Zusammenhang Tiefbauarbeiten erforderlich sind oder nicht)

> der Rickbau von TK-Linien oder deren Bestandteile

> die Erganzung bestehender oberirdischer Linien.

Bedingt zustimmungspflichtig sind TK-Linien, die auf Grund eines anderen Rechtes neu verlegt oder gedndert
wird; z. B. auf Grundlage von Planfeststellungsverfahren Dritter oder auf Grundlage einer (abgestimmten)
Stralenbaumafinahme mit dem WuPfl nach § 130 TKG. Eine Abstimmung inkl. Dokumentation (Protokolle und
Baubesprechungen etc.) kann das Zustimmungsverfahren geméafl § 127 Abs. 1 TKG ersetzen. Auf ausdriicklichen
Wunsch des WuPfl muss allerdings auch in diesen Fallen eine Zustimmung beantragt werden.

Bei der Planung oberirdischer TK-Linien gilt zusatzlich folgendes: Soweit die Verlegung im Rahmen einer
Gesamtbaumafinahme koordiniert werden kann, die in engem zeitlichen Zusammenhang nach der Antragstellung
auf Zustimmung steht, muss die Verlegung unterirdisch erfolgen (§ 127 Abs. 6 TKG).

Besteht oder bestand zum Zeitpunkt des Ausbaus keine Koordinierungsmaéglichkeit, ist eine Trassenfiihrung in
oberirdischer Bauweise grundsatzlich mdglich. Bei der Errichtung oberirdischer TK-Linien steht dem WuPfl ein
Abwégungsvorbehalt zu. Dabei missen die Interessen der WuPfl, der Betreiber offentlicher
Telekommunikationsnetze und die stadtebaulichen Belange gegeneinander abgewogen werden. In die Abwagung
muss zugunsten einer beantragten Verlegung oberirdischer Leitung insbesondere einflielen, dass der Ausbau von
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Netzen mit sehr hoher Kapazitat beschleunigt wird oder die Kosten der Verlegung hierdurch mafigeblich gesenkt
werden. So weit beantragt, sollen in der Regel oberirdische Leitungen verlegt werden, wenn vereinzelt stehende
Gebaude- oder Gebdudeansammlungen erschlossen werden sollen. Es besteht Gleichrang zwischen der
unterirdischen und der oberirdischen Trassenfiihrung. Diese Abwagung des Wegeunterhaltspflichtigen muss
ermessensfehlerfrei erfolgen, sie muss dokumentiert und nachprifbar sein.

421 Gesetzliche Regelungen nach § 127 TKG und zusétzliche behordliche
Genehmigungen (Gesetzestext)

§ 127 Verlegung und Anderung von Telekommunikationslinien

(1) Fiir die Verlequng oder die Anderung von Telekommunikationslinien ist die schriftliche oder
elektronische Zustimmung des Trégers der Wegebaulast erforderiich.

(2) Ist der Wegebaulasttréger selbst Betreiber einer Telekommunikationslinie oder mit einem Betreiber im
Sinne des § 37 Absatz 1 oder 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschréinkungen
zusammengeschlossen, so ist die Zustimmung nach Absatz 1 von einer Verwaltungseinheit zu erteilen,
die unabhéngig von der fir den Betrieb der Telekommunikationslinie oder der fiir die Wahmehmung der
Gesellschaftsrechte zustandigen Verwaltungseinheit ist.

(3) Die Zustimmung gilt nach Ablauf einer Frist von drei Monaten nach Eingang des vollstandigen Antrags
als erteilt. Diese Zustimmungsfrist beginnt nicht, wenn der Antrag unvollsténdig ist und der zustandige
Wegebaulasttrdger dies innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags beim zustandigen
Wegebaulasttriger dem Antragsteller in Textform mitteilt. Im Fall der Ergénzung oder Anderung des
Antrags beginnen die Fristen nach den Sédtzen 1 und 2 neu zu laufen. Die Zustimmungsfrist kann um
einen Monat verldngert werden, wenn dies wegen der Schwierigkeit der Angelegenheit gerechifertigt ist.
Die Fristverldngerung ist zu begrinden und rechtzeitig mitzuteilen.

(4) Wird eine nach MalBgabe etwaiger Verwaltungsvorschriften des jeweils zustindigen
Wegebaulasttragers nur geringfiigige bauliche MalBnahme diesem vollstindig angezeigt und fordert
dieser nicht innerhalb eines Monats den Anzeigenden auf. einen entsprechenden Antrag zu stellen, gilt
die Zustimmung nach Absatz 1 als erteilt. Diese Zustimmungstrist beginnt nicht, wenn die Anzeige
unvollstandig ist und der zustandige Wegebaulasttrager dies innerhalb eines Monats nach Eingang der
Anzeige beim zustandigen Wegebaulastirdger dem Anzeigenden in Textform mitteilt. Im Fall der
Ergénzung oder Anderung der Anzeige beginnen die Fristen nach den Sétzen 1 und 2 neu zu laufen.

(5) Behdrdliche Entscheidungen nach Maligabe des Naturschutzrechtes, des Wasserhaushaltrechtes, des
Denkmalschutzes und der Straenverkehrs-Ordnung, die im Zuge der Verlegung oder Anderung von
Telekommunikationslinien notwend|g sina, sind zeitgleich mit der Zustimmung nach Absatz 1 zu erteilen.
Dies gilt nicht in Féllen, in denen der Bund fiir die Erteilung dieser Zustimmung zustandig ist. Sonstige
Genehmigungserfordernisse bleiben unberihrt. Die Lénder sollen eine oder mehrere koordinierende
Stellen bestimmen und fir die zeitgleiche Erteilung der in Satz 1 genannten behdrdlichen
Entscheidungen sorgen.

(6) Bei der Verlegung oberirdischer Leitungen sind die Interessen der Wegebaulasttrdger, der Betreiber
Offentlicher Telekommunikationsnetze und die stédfebaulichen Belange abzuwédgen. In die Abwédgung
muss zugunsten einer beantragten Verlequng oberirdischer Leitungen insbesondere einflielen, dass der
Ausbau von Netzen mit sehr hoher Kapazitdt beschleunigt wird oder die Kosten der Verlegung hierdurch
mafBgeblich gesenkt werden. So weit beantragt, sollen in der Regel oberirdische Leitungen verlegt
werden, wenn vereinzelt stehende Gebaude oder Gebdudeansammlungen erschlossen werden sollen.
Soweit die Verlegung im Rahmen einer Gesamtbaumaiinahme koordiniert werden kann, die in engem
zeltlichem Zusammenhang nach der Antragstellung auf Zustimmung durchgefihrt wird, soll die
Verlegung in der Regel unterirdisch erfolgen.
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(7) Dem Tréger der Strallenbaulast ist mitzuteilen, ob Glasfaserleitungen oder Leerrohrsysteme, die der
Aufnahme von Glasfaserleitungen dienen, in geringerer als der nach den anerkannten Regeln der
Technik vorgesehenen Verlegetiefe, wie zum Beispiel im Wege des Micro- oder Minitrenching, verlegt
werden (Mindertiefe Verlegung). Eine Mindertiefe Verlegung darf erfolgen, wenn der Antragsteller, die
durch eine mdgliche wesentliche Beeintrachtigung des Schutzniveaus entstehenden Kosten oder den
etwalg héheren Erhalfungsautwand dbermimmt. Die Sétze 1 und 2 sind auf die Verlegung von
Glastaserleitungen oder Leerrohrsystemen in Bundesaufobahnen und autobahnéhnlich ausgebauten
Bundesfernstralien nicht anzuwenden.

(8) Die Zustimmung kann mit Nebenbestimmungen versehen werden, die diskrniminierungstrei zu
gestalten sind: die Nebenbestimmungen dirfen nur die Art und Weise der Errichtung der
Telekommunikationslinie sowie die dabei zu beachtenden Regeln der Technik, die Sicherheit und
Leichtigkeit des Verkehrs, die im Bereich des jeweiligen Wegebaulasttragers (ibliche Dokumentation der
Lage  der  Telekommunikationslinie — nach  geographischen  Koordinaten — und  die
Verkehrssicherungspflichten regeln. Soweit keine anerkannten Regeln der Technik fiir die Mindertiefe
Verlegung oder Errichtungs- und Anbindungskonzepte fir drahtlose Zugangspunkte mit geringer
Reichweite bestehen, und der Wegebaulasttrdger von den Angaben des Antragsstellers abweichende
Vorgaben zur Art und Weise der Errichtung bei der mindertiefen Verlegung oder bei der Errichtung und
Anbindung drahtloser Zugangspunkte mit geringer Reichweite macht, miissen diese aus Grinden der
Offentlichen Sicherheit und Ordnung notwendlig sein. Die Zustimmung kann auBerdem von der Leistung

einer angemessenen Sicherheit abhangig gemacht werden.

4.2.2  Erstellen und Einreichen von wegerechtlichen Unterlagen

Die Wegesicherung wird durch den Auftragnehmer (AN) anhand der von ihm erstellten oder tibergebenen
Ausbauplanung (projektierten Unterlagen) durchgefiihrt.

Bei Glasfaserausbau-Mafinahmen ist grundsétzlich der Ausbau in Minderverlegetiefe i.S.v. § 127 Abs. 7 TKG zu
beantragen.

Die vollstandigen Zustimmungsantrage nach § 127 TKG an den Wegebaulasttrager, sowie die Antrage fiir
zusétzliche behordliche Genehmigungen (z.B. Natur-, Denkmal- und Wasserschutzrecht) sind im eigenen Namen
mit dem Briefkopf der antragstellenden Firma im Auftrag der DTT zugunsten der TDG (Netzeigentiimer) zu stellen.
Es dirfen keine Geschéftspapiere der Telekom verwendet werden.

Der Riicklauf der Zustimmungen/Genehmigungen/Bescheide usw. erfolgt grundsatzlich an den flir diese
Bearbeitung bevollmachtigten AN.

Sollte es bei der Bearbeitung der Riicklaufe zu Abweichungen gegentiiber den Vorgaben des Auftraggebers
kommen, ist eine eigene Bewertung durch den AN nicht zulassig. Der Vorgang ist zur Bewertung an den BvT
weiterzuleiten.

Werden aufgrund regionaler Vorgaben flir die Wegesicherung spezielle Plane bendtigt, sind diese entweder bei
der entsprechenden Stelle abzufordern oder Uber entsprechende Geodaten-Portale einzuholen.
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Zustandigkeitsmatrix/Ablaufbeschreibung:

Verantwortlich Aufgabe

Schutzklasse Extern

Beschreibung/Bemerkung

DTT Vorgehen zur Kampfmittelpriiftung unter
Beachtung der landerspezifischen Normen
und Auflagen ermitteln & AN mitteilen
AN Erfordernis auf §127 TKG Antrag klaren. e §127 TKG Vorabstimmung mit
Wegeunterhaltspflichtigen (WuPfl)
durchfihren
e Begehung / Abstimmung vor Ort durchfiihren
e Priifung Infrastrukturen Dritter, ggf. Begehung
/ Abstimmung vor Ort durchflihren
AN Antragsunterlagen inkl. Plan erstellen .
(vollstandiger Antrag nach §127 TKG),
anschl. Antragsschreiben inkl. kurzer
Baubeschreibung beim WuPfl einreichen
AN Terminiiberwachung & gegebenenfalls °
erstes Erinnerungsschreiben nach Muster
(Anfrage Arbeitsstand) versenden -ggf.
zweites Schreiben (Eintritt
Zustimmungsfiktion) versenden
AN Zusétzlich erforderliche behdrdliche e Vorabstimmung nach Muster mit betroffenen
Genehmigungen (z.B. Denkmal-, Natur-, Behdrden durchfiihren
Wasserschutz) ermitteln e Begehung / Abstimmung vor Ort durchfiihren
AN Weitere behordliche Genehmigungen o Riicklaufe Uberwachen und bei kritischen
beantragen (Anschreiben nach Muster Themen (entsprechend Anlage) binnen Frist
erstellen und versenden), an BvT zur Entscheidung Uibergeben
AN Behordliche Vorgaben / Bestimmungen e Bei Einhaltung der RPS dirfen keine flr
einhalten (z.B. RPS) Telekom nachtréaglich unterhaltungspflichtige
Schutzeinrichtungen gebaut werden (z.B.
Leitplanken)
AN Abstimmungsbedarf mit anderen Bei kritischen Riickmeldungen (mit nachhaltiger

Versorgungsunternehmen, TK Unternehmen / langfristiger Wirkung) Einbezug BvT: Riicklaufe

ermitteln.
Ggf. individuelle Schreiben erstellen und
versenden.

nach Vorgaben des Auftraggebers bearbeiten
und Handlungsbedarfe ableiten

Tabelle 1: Zusténdigkeitsmatrix/Ablaufbeschreibung Erstellen und Ein'reichen von wegerechtlichen Unterlagen
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In den unter 4.2.2.1 bis 4.2.2.12 hinterlegten Textbausteinen, sind die grau hinterlegten Felder entsprechend den
Gegebenheiten anzupassen oder zu léschen. Optionale Textbausteine sind individuell zu I6schen, falls diese
Bauweise nicht zutrifft. Der restliche Textinhalt darf nur in Abstimmung mit dem BvT geédndert werden.

Folgende Regelungen gelten fir Kupfer- und Glasfaserausbau.
Die Uberwachung der Bearbeitungsfristen und bei Bedarf der Versand der 2-stufigen Erinnerungsschreiben
erfolgen von Seiten des AN. Dem zustandigen BvT ist der Schriftverkehr ,in Kopie® zur Verfligung zu stellen.
o 0 Monate: Fiir jeden Antrag beginnt der Zeitstrahl mit dem Zeitpunkt der Einreichung (personlich
abgeschicktes Einschreiben mit Riickschein oder elektronisch versendete Mail)
o Nach Ablauf von 1 Monat (Vollstandigkeitsfiktion™):
Falls der Zustimmungsbescheid noch nicht erteilt wurde: (OPTIONAL): ,Erinnerungsschreiben®
(Textbaustein 4.2.2.10 Anfrage zum Arbeitsstand) an den/die Wegebaulasttrager/Behorde versenden.
o 3 Monate (ohne Verlangerungsfrist):
Die Zustimmung gilt nach Ablauf einer Frist (ohne Verlangerung) von drei Monaten nach Eingang des
vollstdndigen Antrags als erteilt. Zweiter Textbaustein 4.2.2.11 ,Eintritt der Zustimmungsfiktion“ an den
Wegebaulasttrager/Behdrde versenden.
o 4 Monate (mit Verlangerungsfrist):
Die Zustimmung gilt nach Ablauf einer Frist (mit Verlangerung) von vier Monaten nach Eingang des
vollstdndigen Antrags als erteilt. Dritter Textbaustein 4.2.2.12 , Eintritt der Zustimmungsfiktion* an den
Wegebaulasttrager/Behdrde versenden.

*Vollstandigkeitsfiktion: Der WuPfl muss binnen 1 Monat nach Zustellungsnachweis den Antrag auf Zustimmung
gem. § 127 TKG auf Vollstandigkeit priifen. Wenn bis zum Ablauf der Frist kein Widerspruch bzw. eine
Zurlickweisung eingegangen ist, gilt der Gbersandte Antrag als vollstandig eingegangen.
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4221 Textbaustein Zustimmung nach Abstimmung WuPfl
Betreff. Antrag auf Zustimmung nach § 127 TKG fir die Durchflihrung einer Baumainahme in [ Anschrift ]

SM-Auftrag Nr.: [ SM-Auftragsnummer ]
Bitte geben Sie im Schriftwechsel immer die SM-Auftrag Nr. an.

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir beziehen uns auf unsere Abstimmung zum o. g. Bauvorhaben.

Der beigefiigte Trassenplan ist mit den Versorgungsunternehmen und anderen Behérden abgestimmit.

Derzeit ist folgende Ausflhrungsfrist vorgesehen: [ Ausflhrungsfrist ]

Wir bitten Sie die Zustimmung (§ 127 TKG) moglichst kurzfristig zu erteilen und an folgende E-Mail-Adresse bzw.
Postanschrift zu senden: [ E-Mail-Adresse bzw. Anschrift |

Mit der Baubeginnanzeige werden Ihnen rechtzeitig vor Baubeginn der genaue Ausflihrungszeitraum sowie die
von uns beauftragte Firma benannt.

Hinweis:

Die Telekom Deutschland GmbH (TDG) hat uns durch die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und
bevollméchtigt alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen und dementsprechend die
erforderlichen Antrage zu stellen und alle éffentlich-rechtlichen Zustimmungen/Genehmigungen oder Erlaubnisse
entgegenzunehmen.

Die Zustimmung muss der Telekom Deutschland GmbH als Nutzungsberechtigte nach § 125 TKG erteilt werden.

[ Optionaler Textbaustein fiir Mindertiefe Verlegung:
Bei Verlegung in Mindertiefe ibernimmt die TDG gem. § 127 Abs. 7 TKG die Kosten, welche durch eine mdgliche
wesentliche Beeintrachtigung des Schutzniveaus entstehen, sowie einen etwaig hoheren Erhaltungsaufwand. ]

[ Optionaler Textbaustein fiir oberirdische Verlegung:
Bei oberirdischer Verlegung von Glasfaser wird der Ausbau beschleunigt und/oder die Kosten werden mafigeblich
gesenkt. Im Vergleich zum klassischen Tiefbau betragt die Zeitersparnis [ prozentualer Einsparwert ] % und/oder
die Kostenersparnis [ prozentualer Einsparwert | %. ]

Wir bitten um kurze Eingangsbestatigung an folgende E-Mail-Adresse bzw. Postanschrift:
[ E-Mail-Adresse bzw. Anschrift ]

Vielen Dank.
Freundliche Griifie

i A
[ Vorname Nachname ]
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4222 Textbaustein Zustimmung ohne Abstimmung WuPfl
Betreff. Antrag auf Zustimmung nach § 127 TKG fiir die Durchfiihrung einer Baumafinahme in [ Anschrift ]

SM-Auftrag Nr.: [ SM-Auftragsnummer ]
Bitte geben Sie im Schriftwechsel immer die SM-Auftrag Nr. an.

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Telekom Deutschland GmbH beabsichtigt eine Baumafinahme durchzufiihren.

Wir bitten Sie die schriftliche Zustimmung (§ 127 TKG) moglichst kurzfristig zu erteilen und an folgende E-Mail-
Adresse bzw. Postanschrift zu senden: [ E-Mail-Adresse bzw. Anschrift ]

Derzeit ist folgende Ausflhrungsfrist vorgesehen: [ Ausflhrungsfrist ]

Mit der Baubeginnanzeige werden lhnen rechtzeitig vor Baubeginn der genaue Ausfiihrungszeitraum
sowie die von uns beauftragte Firma benannt.

Hinweis:

Die Telekom Deutschland GmbH (TDG) hat uns durch die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und
bevollméchtigt alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen und dementsprechend die
erforderlichen Antrdge zu stellen und alle éffentlich-rechtlichen Zustimmungen/Genehmigungen oder Erlaubnisse
entgegenzunehmen.

Die Zustimmung muss der Telekom Deutschland GmbH als Nutzungsberechtigte nach § 125 TKG erteilt werden.

[ Optionaler Textbaustein fiir Mindertiefe Verlegung:
Bei Verlegung in Mindertiefe ibernimmt die TDG gem. § 127 Abs. 7 TKG die Kosten, welche durch eine mdgliche
wesentliche Beeintrachtigung des Schutzniveaus entstehen, sowie einen etwaig hoheren Erhaltungsaufwand.

[ Optionaler Textbaustein fiir oberirdische Verlegung:
Bei oberirdischer Verlegung von Glasfaser wird der Ausbau beschleunigt und/oder die Kosten werden mafigeblich
gesenkt. Im Vergleich zum klassischen Tiefbau betragt die Zeitersparnis [ prozentualer Einsparwert ] % und/oder
die Kostenersparnis [ prozentualer Einsparwert ] %. ]

Wir bitten um kurze Eingangsbestatigung an folgende E-Mail-Adresse bzw. Postanschrift:
[ E-Mail-Adresse bzw. Anschrift ]

Vielen Dank.

Freundliche Griifie

i A
[ Vorname Nachname ]
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4223 Textbaustein Zustimmung kurzfristige Baumafinahme

Betreff. Antrag auf Zustimmung nach § 127 TKG fiir die Durchfiihrung einer Baumainahme in [ Anschrift ]

SM-Auftrag Nr.: [ SM-Auftragsnummer ]
Bitte geben Sie im Schriftwechsel immer die SM-Auftrag Nr. an.

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Telekom Deutschland GmbH beabsichtigt eine Baumafinahme durchzufiihren.

Wir bitten Sie die schriftliche Zustimmung (§ 127 TKG) moglichst kurzfristig zu erteilen und an folgende E-Mail-
Adresse bzw. Postanschrift zu senden: [ E-Mail-Adresse bzw. Anschrift ]

Ausfithrungsfrist; [ Ausfiihrungsfrist ]

Mit den Bauarbeiten wurde folgende Firma beauftragt:

Verantwortlicher Bauleiter der Zustandige Abteilung Telekom ist:
Firmaist:
[ Firma ] [ Vorname Nachname ] [ Abteilung ]
Telefon: [ Telefonnummer | Funktionspostfach:
[ Funktionspostfach |

Auf eine gesonderte Baubeginnanzeige wird wegen der zeitlichen Nahe zur Bauausfiihrung verzichtet.

Hinweis:

Die Telekom Deutschland GmbH (TDG) hat uns durch die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und
bevollmachtigt alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen und dementsprechend die
erforderlichen Antrage zu stellen und alle 6ffentlich-rechtlichen Zustimmungen/Genehmigungen oder Erlaubnisse
entgegenzunehmen.

Die Zustimmung muss der Telekom Deutschland GmbH als Nutzungsberechtigte nach § 125 TKG erteilt werden.

[ Optionaler Textbaustein fiir Mindertiefe Verlegung:
Bei Verlegung in Mindertiefe ibernimmt die TDG gem. § 127 Abs. 7 TKG die Kosten, welche durch eine mdgliche
wesentliche Beeintrachtigung des Schutzniveaus entstehen, sowie einen etwaig hoheren Erhaltungsaufwand.

[ Optionaler Textbaustein fiir oberirdische Verlegung:
Bei oberirdischer Verlegung von Glasfaser wird der Ausbau beschleunigt und/oder die Kosten werden mafigeblich
gesenkt. Im Vergleich zum klassischen Tiefbau betragt die Zeitersparnis [ prozentualer Einsparwert ] % und/oder
die Kostenersparnis [ prozentualer Einsparwert | %. ]

Wir bitten um kurze Eingangsbestatigung an folgende E-Mail-Adresse bzw. Postanschrift:
[ E-Mail-Adresse bzw. Anschrift ]

Vielen Dank.
Freundliche Griifie

i A
[ Vorname Nachname ]
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4.2.2.4 Textbaustein Antrag behdrdliche Genehmigung

Betreff: Antrag auf behérdliche Genehmigung gemaf3 [ Gesetzesgrundlage | fir die Durchfiihrung einer
geplanten Baumafinahme in [ Anschrift ]

SM-Auftrag Nr.: [ SM-Auftragsnummer ]
Bitte geben Sie im Schriftwechsel immer die SM-Auftrag Nr. an.

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Deutsche Telekom Technik GmbH beabsichtigt im Auftrag der Telekom Deutschland GmbH eine
Baumafinahme durchzufiihren.

Die Telekom Deutschland GmbH beantragt fiir die Durchfiihrung der Mafinahme die oben genannte
Genehmigung.

Ausfithrungsfrist; [ Ausfiihrungsfrist ]

Wir bitten, die beantragte erforderliche Genehmigung maéglichst kurzfristig zu erteilen und an folgende E-Mail-
Adresse bzw. Postanschrift zu senden: [ E-Mail-Adresse bzw. Anschrift ]

Hinweis:

Die Telekom Deutschland GmbH hat uns durch die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und
bevollmachtigt alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen und dementsprechend die
erforderlichen Antrage zu stellen und alle 6ffentlich-rechtlichen Zustimmungen/Genehmigungen oder Erlaubnisse
entgegenzunehmen.

Die behordliche Genehmigung muss zugunsten der Telekom Deutschland GmbH als Nutzungsberechtigte nach §
125 TKG erteilt werden.

Wir bitten um kurze Eingangsbestatigung an folgende E-Mail-Adresse bzw. Postanschrift:
[ E-Mail-Adresse bzw. Anschrift ]

Vielen Dank.

Freundliche Grifie

i A
[ Vorname Nachname ]
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4225 Textbaustein Abstimmung WuPfl
Betreff: Abstimmung zu einer geplanten Baumafinahme in [ Anschrift ]

SM-Auftrag Nr.: [ SM-Auftragsnummer ]
Bitte geben Sie im Schriftwechsel immer die SM-Auftrag Nr. an.

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Deutsche Telekom Technik GmbH beabsichtigt im Auftrag der Telekom Deutschland GmbH nach
beiliegendem Trassenplan Telekommunikationslinien zu verlegen.

Derzeit ist folgende Ausflhrungsfrist vorgesehen: [ Ausfiihrungsfrist ]

Bevor wir die Zustimmung nach § 127 TKG beantragen, geben wir Ihnen unsere geplante Mafinahme bekannt und
bitten Sie um Stellungnahme zu folgenden Punkten:

- Sindin absehbarer Zeit Anderungen an den zur Benutzung vorgesehenen Verkehrswegen geplant?

- Kommt eine Koordinierung mit Straflenbauarbeiten oder den Bauarbeiten anderer Unternehmen in
Betracht, bitten wir um konkrete Angaben, fiir welchen Bereich eine Mitverlegung oder Abstimmung
maglich ist.

- Sind Ihre eigenen Anlagen betroffen, bitten wir um deren Angabe und um Beifligung von Planen (2-fach).

- Fuhrt die Trasse - ausgenommen Hausanschllsse - (iber privates oder nicht dem offentlichen Verkehr
gewidmetes Gelande, bitten wir, die betroffene(n) Teilstrecke(n) zu kennzeichnen und uns nach
Méglichkeit den Eigentlimer zu benennen.

- Sind Ihres Erachtens weitere behdrdliche Genehmigungen erforderlich (z. B. Natur- oder Denkmalschutz,
Landschaftspflege) oder weitere Versorgungsunternehmen von uns zu verstandigen, bitten wir um
Mitteilung der Anschriften.

Wir bitten um schnellstmégliche Zusendung Ihrer Informationen an folgende E-Mail-Adresse bzw. Postanschrift :
[ E-Mail-Adresse bzw. Anschrift ]

Vielen Dank.

Freundliche Grifie

i A
[ Vorname Nachname ]
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4.2.2.6 Textbaustein Abstimmung Behdrden
Betreff: Abstimmung zu einer geplanten Baumafinahme in [ Anschrift ]

SM-Auftrag Nr.: [ SM-Auftragsnummer ]
Bitte geben Sie im Schriftwechsel immer die SM-Auftrag Nr. an.

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Deutsche Telekom Technik GmbH beabsichtigt im Auftrag der Telekom Deutschland GmbH eine
Baumafinahme durchzufihren.

Falls bei der Bauausfiihrung Ihre Belange betroffen sind, bitten wir um deren Angabe und ggf. um Beifligung von
Planen.

Derzeit ist folgende Ausflhrungsfrist vorgesehen: [ Ausflhrungsfrist ]

Wir bitten um Zusendung lhrer Informationen innerhalb von vier Wochen.

Vielen Dank.

Freundliche Grifie

i A
[ Vorname Nachname ]
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4.2.2.7 Textbaustein Abstimmung VU
Betreff: Abstimmung zu einer geplanten Baumafinahme in [ Anschrift ]

SM-Auftrag Nr.: [ SM-Auftragsnummer ]
Bitte geben Sie im Schriftwechsel immer die SM-Auftrag Nr. an.

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Deutsche Telekom Technik GmbH beabsichtigt im Auftrag der Telekom Deutschland GmbH eine
Baumafinahme durchzufiihren.

Prifen Sie bitte auf aus Ihrer Sicht notwendige Hinweise zur Bauausfiihrung. Ihre Stellungnahme (inkI.
Bestandspldne) senden Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse bzw. Postanschrift: [ E-Mail-Adresse bzw. Anschrift ]

Das Abstimmungsergebnis mit den Tragern besonderer Anlagen (Elektroenergie, Gas, Wasser, Fernwéarme usw.)
geben wir nach Ablauf der erbetenen Bearbeitungsfrist bei Bedarf dem Wegebaulasttrager bekannt.

Sollte zu diesem Bauvorhaben eine Koordinierung mit von lhnen geplanten Mainahmen in Betracht kommen,
bitten wir um konkrete Angaben, fiir welchen Bereich aus lhrer Sicht eine koordinierte Baudurchfiihrung méglich
ist.

Derzeit ist folgende Ausflihrungsfrist vorgesehen: [ Ausfiihrungsfrist ]

Wir bitten um Zusendung lhrer Informationen innerhalb von vier Wochen.

Vielen Dank.

Freundliche Griifle

i A
[ Vorname Nachname ]
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4.2.2.8 Vorlage Standortsicherung

Die Zustimmungsantrage flir die Standorte von Oberflurgehdusen kdnnen mit der als Anlage 1 hinterlegten
Mustervorlage flr Standortsicherung (z.B. KVz, G-NVt) erstellt werden.

Fir die Standortsicherung von Oberflurgehdusen bei FTTH-Mainahmen im Massenrollout kénnen ggf. in
Absprache mit dem BvT von Seiten des Auftraggebers Planunterlagen zur Verfligung gestellt werden.

Das hierflir in der FTTH-Factory hinterlegte Planungstool fiir die Standortsicherung "Fiber-3D" ist aktuell nur intern
nutzbar. Der Zugriff fir externe Auftragnehmer ist in Arbeit und soll evtl. im 2. Halbjahr 2023 zur Verfligung stehen.

4229 Vorlage BMV Antrag auf Erteilung einer Zustimmung mit Datenblatt

Das damalige BMVI (derzeit BMDV) hat mit Einfihrung des TKG im Jahr 1996 Vordrucke vorgegeben, wie das
Zustimmungsverfahren nach § 127 TKG (§ 68 TKG aF) bei der Benutzung von Bundesautobahnen und
Bundesstrafien zu erfolgen hat. Er hat den anderen Strafienbaulasttragern (Landern und Kreisen) freigestellt diese
Regelungen auch in ihrem Zustandigkeitsbereich einzufiihren.

Werden die Vordrucke nicht verwendet, kénnen sich beim Zustimmungsverfahren Zeitverzogerungen usw.
ergeben.

Der Vordruck ,BMVI Vordruck Antrag auf Zustimmungserteilung mit Datenblatt” ist als Anlage 2 hinterlegt.

Dokument aus myDMS Druckdatum: 20.01.2023
Copyright © by Deutsche Telekom AG Seite 1 7 von 43

Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschlielich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder &hnliche Einrichtungen, vorbehalten.



ZTV-TKNetz 27, Version 01 Schutzklasse Extern

42210 Textbaustein Anfrage zum Arbeitsstand

Betreff: Anfrage zum Arbeitsstand des Antrags / der Antrage auf Zustimmung gemaf; § 127 TKG

SM-Auftrag Nr.: [ SM-Auftragsnummer ]
Bitte geben Sie im Schriftwechsel immer die SM-Auftrag Nr. an.

Sehr geehrte Damen und Herren,

vorstehend bezeichneter vollstdndiger Antrag auf Zustimmung gemaf § 127 TKG wurde am [ Antragsdatum ] bei
Ihnen eingereicht.

Gemaf § 127 Abs.3 TKG gilt die Zustimmung nach Ablauf einer Frist von drei Monaten nach Eingang des
vollstandigen Antrags als erteilt.

Bislang ist noch kein Bescheid bei uns eingegangen. Wobei kénnen wir Sie unterstiitzen, um unser
geplantes Breitbandvorhaben ohne Verzégerung durchfiihren zu kdnnen?

Fir Rickfragen stehen wir gerne zur Verfligung.

Freundliche Griifle

i A
[ Vorname Nachname ]
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42211 Textbaustein Antwortschreiben ohne Fristverlangerung
Betreff: Eintritt der Zustimmungsfiktion gemaft § 127 Abs. 3 TKG

SM-Auftrag Nr.: [ SM-Auftragsnummer ]
Bitte geben Sie im Schriftwechsel immer die SM-Auftrag Nr. an.

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit vollstandigem Antrag vom [ Antragsdatum ] beantragten wir die Zustimmung zur Verlegung / Anderung einer
TK-Linie nach § 127 TKG (in [ Anschrift ]).

Gem. § 127 Abs. 3 TKG gilt die Zustimmung nach Ablauf einer Frist von drei Monaten nach Eingang des
vollstandigen Antrags als erteilt. Ihrerseits wurde keine Fristverlangerung wegen der Schwierigkeit der
Angelegenheit mitgeteilt und begriindet.

Damit gilt nunmehr die Zustimmung zur Verlegung / Anderung dieser TK-Linie kraft Gesetzes mit Fristablauf als
erteilt. Aufgrund der Zustimmung werden wir unverzlglich ggf. nach Einholen einer notwendigen VAO mit den
Arbeiten beginnen.

Fur Ruckfragen stehen wir gerne zur Verfligung.

Freundliche Griifle

i A
[ Vorname Nachname ]
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42212 Textbaustein Antwortschreiben mit Fristverlangerung
Betreff: Eintritt der Zustimmungsfiktion geméaft § 127 Abs. 3 TKG

SM-Auftrag Nr.: [ SM-Auftragsnummer ]
Bitte geben Sie im Schriftwechsel immer die SM-Auftrag Nr. an.

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit vollstandigem Antrag vom [ Antragsdatum ] beantragten wir die Zustimmung zur Verlegung / Anderung einer
TK-Linie nach § 127 TKG (in [ Anschrift ]).

Gem. § 127 Abs. 3 TKG gilt die Zustimmung nach Ablauf einer Frist von vier Monaten (einschl. der von lhnen
mitgeteilten vierwdchigen Fristverlangerung) nach Eingang des vollstdndigen Antrags als erteilt.

Damit gilt nunmehr die Zustimmung zur Verlegung / Anderung dieser TK-Linie kraft Gesetzes mit Fristablauf als
erteilt. Aufgrund der Zustimmung werden wir unverzlglich ggf. nach Einholen einer notwendigen VAO mit den
Arbeiten beginnen.

Fir Rickfragen stehen wir gerne zur Verfligung.

Freundliche Griifie

i A
[ Vorname Nachname ]
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42,3  Prifung und Bearbeitung von Ricklaufen

Die Priifung und Bearbeitung der Zuléssig- und RechtmafBigkeit der Riickmeldungen der Strafienbaulasttrager,
Behdrden und Versorgungsunternehmen (Zustimmungs- bzw. Ablehnungsbescheide der Wegebaulasttrager (z.B.
Gemeinde, Kommune, Stadt), sowie naturschutzrechtliche, denkmalschutzrechtliche und wasserschutzrechtliche
Genehmigungen usw.), einschlieflich der Ausbauentscheidung erfolgt durch den Auftraggeber (Deutsche
Telekom Technik GmbH) oder im rechtlich zuldssigen Rahmen durch den explizit fiir diese Aufgabe beauftragten
und bevollméachtigten AN nach Vorgaben der DTT.

Sollte es zu Abweichungen gegenlber den Vorgaben des Auftraggebers kommen, ist eine eigene Bewertung
durch den AN nicht zuldssig. Der Vorgang ist zur Bewertung an den BvT weiterzuleiten.

Zustandigkeitsmatrix/Ablaufbeschreibung:

Verantwortlich Aufgabe

AN Rucklaufe Gberwachen (insbesondere mégliche Nebenbestimmungen und Auflagen),
Abstimmungen vornehmen und bei kritischen Themen (entsprechend Bearbeitungsmatrix
4.2.3.1) binnen Frist an BvT zur Entscheidung tibergeben

DTT Prifung des Ubergebenen kritischen Zustimmungsbescheids (§127 TKG)
DTT Falls erforderlich, Rechtsmittel einlegen (Widerspruch/Klage)

DTT Prifung Ubergebener kritischer behérdlicher Auflagen, ggf. Rechtsmittel einlegen

AN Kampfmittelpriifung nach Vorgaben DTT durchfliihren & dokumentieren

AN Bahnquerung: Anforderungen "Telekommunikationskreuzungsrichtlinie" (TKR2016/RIL 879)
klaren, Musterkreuzungsvertrag mit DB AG vorbereiten und Kreuzungsvertrag (aus
Rahmenvereinbarung) mit DB AG abschlieffen und ggf. bautechnische Besonderheiten aus
Rucklauf bearbeiten. Muster sind ggf. beim BvT einzuholen

AN Dokumentation der wegerechtlichen Vorgange durchfiihren.
o Zusammenstellung aller relevanten Unterlagen (Antrag, dazugehorige
Genehmigung/Zustimmung, usw.)
e FElektronische Ablage in einer mit dem BvT abgestimmten IV-Anwendung, z.B. WFM-T
Tabelle 2: Zusténdigkeitsmatrix/Ablaufbeschreibung Priifung und Bearbeitung von Riickldufen
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4231 Bearbeitung von Riicklaufen mit entsprechender Untervolimacht

In der folgenden Tabelle sind zuldssige und unzuldssige Anforderungen in der Wegesicherung beschrieben.

Bei weiteren Nebenbestimmungen, welche nicht den anerkannten Regeln der Technik (z.B. ZTV-A-StB, ATB-
BeStra), sowie anderen rechtlichen Vorgaben entsprechen, die nicht in der Ubersicht enthalten sind, aber ebenfalls

als unzuldssig gelten kdnnten, ist der BvT zu kontaktieren.

Zulassige
nforderungen

Aufgrabungs- Keine
genehmigungen
Sondernutzungs- Keine
gebihren

Errichten von
oberirdischen Linien (oil)

Einhaltung RPS

Nebenbestimmungen zu 3 Jahre (berechnet
Gewadhrleistungsfristen  ab Ende des Jahres
nach Fertigstellung)

Nebenbestimmungen zu
Schadensersatz-/
Freistellungsklauseln

Keine Zulassigkeit
nach §127 Abs. 8
TKG

Abweichend der

Aufgrabungsgenehmigungen sind

Nutzung nach § 127 nicht erforderlich. Es wird eine

TKG

Abweichend der

Zustimmung erteilt, danach (sofern
notwendig) eine Verkehrsrechtliche
Anordnung eingeholt.

Abstimmung mit WuPfl, keine

Nutzung nach §127 Sondernutzung in den Neben-
TKG bzw. Forderung bestimmungen aufzunehmen. Wenn

von Sonder-
nutzungsgebulhr

Ablehnung ohne
Begriindung

>3 Jahre (wie z.B.
werkvertragliche
Verjahrung nach
VOB oder BGB)

Keine Zulassigkeit
nach §127 Abs. 8
TKG

Nebenbestimmungen, die Maigaben nach den Abweichende

die gesetzlichen Pflichten §§ 129, 130 TKG
der Telekom nach §§ 129,

130 TKG abandern oder

erweitern.

Regelungen

Tabelle 3: Ubersicht zulassige und unzuléssige Anforderungen

doch ist immer unverziglich BvT zur
Prifung und Entscheidung
einzubeziehen.

Bei Einhaltung der RPS diirfen keine
fir Telekom nachtraglich
unterhaltungspflichtige Schutz-
einrichtungen gebaut werden (z.B.
Leitplanken)

Bei abweichenden
Gewahrleistungsfristen unverztglich
BvT zur weiteren Priifung und
Entscheidung einbeziehen.

Abstimmung mit WuPfl, Hinweis auf
gesetzliche Mafigaben. Wenn keine
Anderung, unverziiglich BvT zur
Prifung und Entscheidung
einbeziehen.
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4.2.4  Vor Beginn der Bauausfiihrung und Fertigstellung

Ergeben sich anhand der formellen Wegesicherung Anderungen in der Planung bzw. Projektierung, sind diese
durch den AN in seiner Planung einzuarbeiten bzw. zu berlcksichtigen oder an den BvT zur Weitergabe an das fir
Planungsleistungen beauftragte Unternehmen zu Gbergeben.

Projektierungsvorgaben flr die Struktur und Ausbauplanung im Zugangsnetz sind in der ZTV-TKNetz 21
beschrieben.

Vor Beginn der Baumafinahme ist der Baubeginn beim Trager der StraBenbaulast anzuzeigen.
Nach Fertigstellung der Baumafinahme ist eine Fertigstellungsanzeige zu senden.

Hierzu stellen wir die nachfolgenden Muster zur Verfligung.

Hinweis zur Nutzung der Textbausteine:

In den unter 4.2.4.1 bis 4.2.4.9 hinterlegten Textbausteinen, sind die grau hinterlegten Felder entsprechend den
Gegebenheiten anzupassen oder zu léschen. Optionale Textbausteine sind individuell zu I6schen, falls diese
Bauweise/Verlegeart nicht zutrifft. Der Textinhalt darf nur in Abstimmung mit dem BvT geandert werden.
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4241 Textbaustein Baubeginn nach Zustimmung
Betreff: Baubeginnanzeige fiir die Durchfiihrung einer Baumainahme in [ Anschrift ]

SM-Auftrag Nr.: [ SM-Auftragsnummer ]
Bitte geben Sie im Schriftwechsel immer die SM-Auftrag Nr. an.

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Auftrag der Telekom Deutschland GmbH fiihren wir 0.g. Baumafinahme durch.

Die Zustimmung gemaf § 127 TKG wurde mit Bescheid (Aktenzeichen: [ Aktenzeichen ] vom
[ Zustimmungsdatum ]) erteilt

Hiermit informieren wir Sie Gber den bevorstehenden Baubeginn.

Ausfithrungsfrist: [ Ausflihrungsfrist ]

Mit den Bauarbeiten wurde folgende Firma beauftragt:

Verantwortlicher Bauleiter der Zustandige Abteilung Telekom ist:;
Firmaist:
[ Firma ] [ Vorname Nachname ] [ Abteilung ]
Telefon: [ Telefonnummer ] Funktionspostfach:
[ Funktionspostfach ]

Die verkehrsrechtliche Anordnung nach § 45 Abs. 6 StVO werden wir rechtzeitig noch vor den Baumafinahmen
einholen.

Die Telekom erhalt eine Kopie dieser Anzeige.
Fir Rickfragen stehen wir gerne zur Verfligung.
Freundliche Grifie

i A
[ Vorname Nachname ]
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42472 Textbaustein Baubeginn Rahmenvertrag

Betreff: Aufgrabungsmitteilung Gber eine kleine Baumafinahme in Anwendung des Nutzungsvertrages

SM-Auftrag Nr.: [ SM-Auftragsnummer ]
Bitte geben Sie im Schriftwechsel immer die SM-Auftrag Nr. an.

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Deutsche Telekom Technik GmbH beabsichtigt im Auftrag der Telekom Deutschland GmbH eine
Baumafinahme durchzufihren.

Dieses Schreiben ist als Baubeginnanzeige (Aufgrabungsmitteilung) geméafl dem mit Ihnen abgeschlossen
Rahmenvertrag zu sehen.

Soweit keine Einwéande erhoben werden, gilt die Zustimmung als erteilt. Eine zusatzliche schriftliche Zustimmung
seitens des Wegebaulasttragers ist vertragsgemaf nicht erforderlich.

Ausfihrungsort: [ Ausflhrungsort ]

Ausfithrungsfrist: [ Ausflihrungsfrist ]

Mit den Bauarbeiten wurde folgende Firma beauftragt:

Verantwortlicher Bauleiter der Zustandige Abteilung Telekom ist:;
Firmaist:
[ Firma ] [ Vorname Nachname ] [ Abteilung ]
Telefon: [ Telefonnummer ] Funktionspostfach:
[ Funktionspostfach ]

Fir Rickfragen stehen wir gerne zur Verfligung.

Vielen Dank.

Freundliche Griifie

i A
[ Vorname Nachname ]
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4.2.4.3 Textbaustein Baubeginn Betrieb

Betreff: Baubeginnanzeige an einer vorhandenen Telekommunikationslinie

SM-Auftrag Nr.: [ SM-Auftragsnummer ]
Bitte geben Sie im Schriftwechsel immer die SM-Auftrag Nr. an.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Schutzklasse Extern

die Deutsche Telekom Technik GmbH beabsichtigt im Auftrag der Telekom Deutschland GmbH eine

Baumafinahme durchzufiihren.

Fir die hier angezeigte Baumafinahme bedarf es keiner Zustimmung nach § 127 TKG.

Ausfithrungsort: [ Ausflhrungsort |

Ausfithrungsfrist; [ Ausfiihrungsfrist ]

Mit den Bauarbeiten wurde folgende Firma beauftragt:

[ Firma ]

Verantwortlicher Bauleiter der
Firma ist:

[ Vorname Nachname ]
Telefon: [ Telefonnummer |

Zustandige Abteilung Telekom ist:;

[ Abteilung |
Funktionspostfach:
[ Funktionspostfach ]

Fir Rickfragen stehen wir gerne zur Verfligung.

Freundliche Grifie

i A
[ Vorname Nachname ]
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4244 Textbaustein Baubeginnanzeige fir nicht zustimmungspflichtige Mainahmen
(Betriebsarbeiten, Unterhaltungsmafinahmen, Stérungsbeseitigungen)

Betreff: Baubeginnanzeige fiir die Durchfiihrung einer Baumainahme in [ Anschrift |

SM-Auftrag Nr.: [ SM-Auftragsnummer ]
Bitte geben Sie im Schriftwechsel immer die SM-Auftrag Nr. an.

Sehr geehrte Damen und Herren,
im Auftrag der Telekom Deutschland GmbH fiihren wir Instandhaltungsmafinahmen an TK-Linien durch.

Im Rahmen dieser Instandhaltungsmafinahmen sind folgende Eingriffe in den Strafienkérper notwendig:

Ortsangabe Im Plan bezeichnet mit Art des Eingriffes

(Ort, StraBBe, HsNr. Str-km., etc.) | Arbeitsstelle Nr.

A-Stadt, B-Strafle, HsNr. (Nr. eingeben) (z. B. Auswechseln eines Masten)
[ Ortsangabe | [ Nr. ] [ MaBBnahme ]

Fir die hier angezeigte Baumafinahme bedarf es keiner Zustimmung gemaf § 127 TKG.

Ausfiihrungszeitraum: [ Beginndatum ]bis[ Endedatum ]

Mit den Bauarbeiten wurde folgende Firma beauftragt:

Verantwortlicher Bauleiter der Zustandige Abteilung Telekom ist:
Firmaist:
[ Firma ] [ Vorname Nachname ] [ Abteilung ]
Telefon: [ Telefonnummer ] Funktionspostfach: |
Funktionspostfach ]

Die verkehrsrechtliche Anordnung nach § 45 Abs. 6 StVO werden wir rechtzeitig vor den Baumafinahmen
einholen.

Die Telekom erhélt eine Kopie dieser Anzeige

Fir Rickfragen stehen wir lhnen gerne zur Verfigung.

Freundliche Grifie

i A
[ Vorname Nachname ]
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4245 Textbaustein Zurlickziehung Baubeginnanzeige

Betreff: Zurlickziehung der Baubeginnanzeige

SM-Auftrag Nr.: [ SM-Auftragsnummer ]
Bitte geben Sie im Schriftwechsel immer die SM-Auftrag Nr. an.

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit ziehen wir die Baubeginnanzeige flir folgende Mafinahme zurtick.
Ausfithrungsort: [ Ausflihrungsort ]

Sollte eine Aufgrabung zu einem spateren Zeitpunkt notwendig werden, so werden wir Sie erneut rechtzeitig
informieren.

Freundliche Grifie

i A
[ Vorname Nachname ]
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4.2.4.6 Textbaustein Fertigstellungsanzeige

Betreff: Fertigstellungsanzeige nach Aufgrabungen in Verkehrswegen (§ 127 TKG)

SM-Auftrag Nr.: [ SM-Auftragsnummer ]
Bitte geben Sie im Schriftwechsel immer die SM-Auftrag Nr. an.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Bezugnehmend auf unsere Baubeginnanzeige (Aktenzeichen: [ Aktenzeichen Jvom [ Datum ]) teilen wir Ihnen
mit, dass der in Anspruch genommene Verkehrsweg (§ 127 TKG) durch uns instandgesetzt wurde.

Nach der ZTV A-StB12 geht die Verkehrssicherungspflicht an der Aufgrabungsstelle nach 12 Werktagen nach
Fertigstellung in vollen Umfang an Sie zurtick.

Die Verpflichtung der Telekom Deutschland GmbH zum Beseitigen spater auftretender Méangel an den von ihr oder
ihrem Auftragnehmer instandgesetzten Wegeteilen und zum Ersatz von Sach- und Personenschaden im Rahmen
der gesetzlichen Bestimmungen, die auf diese Baumafinahme zurlickzufiihren sind, wird hierdurch nicht berihrt.

Die Telekom erhélt eine Kopie dieser Anzeige.

In Anspruch genommene Verkehrswege:
[ Verkehrswege |

Wir danken fir Ihr Entgegenkommen.
Freundliche Grifie

i A
[ Vorname Nachname ]
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4247 Textbaustein Provisorische Fertigstellungsanzeige

Betreff: Fertigstellungsanzeige nach Aufgrabungen in Verkehrswegen (§ 127 TKG)

SM-Auftrag Nr.: [ SM-Auftragsnummer ]
Bitte geben Sie im Schriftwechsel immer die SM-Auftrag Nr. an.

Sehr geehrte Damen und Herren,

die im Rahmen der Baumafinahme der Telekom Deutschland GmbH in Anspruch genommenen Verkehrswege (§
127 TKG) sind durch uns provisorisch instandgesetzt worden. Die endgiltige Instandsetzung erfolgt
wunschgemafs durch den Trager der Wegebaulast (§ 129 TKG).

Nach der ZTV A-StB12 geht die Verkehrssicherungspflicht an der Aufgrabungsstelle nach 12 Werktagen nach
Fertigstellung in vollen Umfang an Sie zurtick.

Die Verpflichtung der Telekom Deutschland GmbH zum Beseitigen spater auftretender Mangel an den von ihr oder
ihrem Auftragnehmer instandgesetzten Wegeteilen und zum Ersatz von Sach- und Personenschéden im Rahmen
der gesetzlichen Bestimmungen, die auf diese Baumafinahme zuriickzufiihren sind, wird hierdurch nicht berthrt.

In Anspruch genommene Verkehrswege:
[ Verkehrswege |

Wir danken fir Ihr Entgegenkommen.
Freundliche Grifie

i A
[ Vorname Nachname ]

Dokument aus myDMS Druckdatum: 20.01.2023
Copyright © by Deutsche Telekom AG Seite 30 von 43

Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschlielich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder &hnliche Einrichtungen, vorbehalten.



ZTV-TKNetz 27, Version 01 Schutzklasse Extern

4.2.4.8 Textbaustein Informationsschreiben an den WuPfl bei oberirdischen
Unterhaltungsmafinahmen

Betreff: Anzeige Instandhaltung oberirdischer Telekommunikationslinien, [ Bezug ONKZ, AsB, Ortslage (z.B.
Planausschnitt, Gebiet farbig markiert)

SM-Auftrag Nr.: [ SM-Auftragsnummer ]
Bitte geben Sie im Schriftwechsel immer die SM-Auftrag Nr. an.

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir informieren Sie, dass wir im Auftrag der Telekom Deutschland GmbH Instandhaltungsmafinahmen an
vorhandenen oberirdischen Telekommunikationslinien durchfiihren.

Voraussichtlicher Ausfiihrungszeitraum: [ Beginndatum ]bis[ Endedatum ].

Es handelt sich um praventive Tatigkeiten, zu denen wir gemafl den technischen Vorschriften verpflichtet sind.
Diese Mafinahmen dienen der Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht und der Unfallverhiitung, um
Gefahren fiir Personen, Sachen und die Telekommunikationslinien selbst abzuwenden.

Die Mafinahmen beinhalten:
e die Inspektion bestehender Masten, Sicherungs- /Mastverstarkungsmittel und Leitungen.
e die anschlielende Instandsetzung und Méangelbeseitigung. Die Maststandorte werden durch das
Auswechseln nicht verandert.
e das Ausésten / Freischneiden eingewachsener oberirdischer Telekommunikationslinien, wenn es sich um
eine dringliche Verhiitung oder Beseitigung einer Gefahrdung oder Stérung handelt.

Hierbei kann es zu kurzzeitigen Einschrankungen im Verkehrsraum kommen.

Fir die angezeigten Instandhaltungsarbeiten bedarf es keiner Zustimmung geméafl § 127 TKG, da an den
Telekommunikationslinien keine Bestandsanderungen erfolgen.

Soweit Eingriffe (z. B. punktuelle Aufgrabungen) erforderlich sind, werden wir Sie selbstverstandlich Gber den
Beginn und die Fertigstellung der Arbeiten informieren.

Notwendige verkehrsrechtliche Anordnungen nach § 45 Abs. 6 StVO werden wir rechtzeitig vor den
Baumafinahmen einholen.

Fur Ruckfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfligung.

Freundliche Griifle

i A
[ Vorname Nachname ]
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4249 Textbaustein Informationsschreiben an den WuPfl bei Unterhaltungsmafinahmen an
Kabelschachten

Betreff: Anzeige Instandhaltung Kabelschéchte / Abzweigkasten, [ Bezug ONKZ, AsB, Ortslage (z.B.
Planausschnitt, Gebiet farbig markiert)

SM-Auftrag Nr.: [ SM-Auftragsnummer ]
Bitte geben Sie im Schriftwechsel immer die SM-Auftrag Nr. an.

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir informieren Sie, dass wir im Auftrag der Telekom Deutschland GmbH Instandhaltungsmafinahmen an
vorhandenen Kabelschéchten durchfihren.

Voraussichtlicher Ausfiihrungszeitraum: [ Beginndatum ]bis[ Endedatum ].
Es handelt sich um praventive Tatigkeiten, zu denen wir gemafl den technischen Vorschriften verpflichtet sind.
Diese Mafinahmen dienen der Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht und der Unfallverhiitung, um
Gefahren fiir Personen, Sachen und die Telekommunikationslinien selbst abzuwenden.
Die Mafinahmen beinhalten:

e die Inspektion bestehender Kabelschachte, Abzweigkasten und deren Abdeckung,

e die anschliefende Instandsetzung und Mangelbeseitigung.

Hierbei kann es zu kurzzeitigen Einschrankungen im Verkehrsraum kommen.

Fir die angezeigten Instandhaltungsarbeiten bedarf es keiner Zustimmung geméafl § 127 TKG, da an den
Telekommunikationslinien keine Bestandsanderungen erfolgen.

Soweit Eingriffe (z. B. Aufgrabungen bei Austausch der Schachtkérper, Anpassen der Oberflache wegen
Uberstehender Schachtabdeckungen) erforderlich werden, werden wir Sie selbstverstandlich Gber den Beginn und

die Fertigstellung der Arbeiten informieren.

Notwendige verkehrsrechtliche Anordnungen nach § 45 Abs. 6 StVO werden wir rechtzeitig vor den
Baumafinahmen einholen.

Fur Ruckfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfligung.

Freundliche Griifle

i A
[ Vorname Nachname ]
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4.3  Nutzung von Nichtverkehrswegen

In Nichtverkehrswegen fordert das TKG im § 134 grundsétzlich keinen Abschluss eines Vertrags (gesetzliche
Duldungspflicht).

Hinweis: Die Telekom hat jedoch entschieden, Privatgrundstiicke zur Durchleitung von Langstrassen nur in
Ausnahmefallen ohne Vertragsabschluss - ausschliellich auf Grundlage des § 134 Abs. 1 Ziffer 2 TKG - zu nutzen
(vorherige Abstimmung mit dem BvT bzw. UBeW, (sofern durch BvT benannt)). Der Regelfall soll hier sein, dass
eine Nutzung auf vertraglicher Basis (Mitbenutzungsvertrag mit oder ohne dingliche Sicherung) erfolgt.
Unabhéngig vom Vertragsabschluss ist der Grundstlickseigentiimer tiber die Nutzung seines Grundsticks zu
informieren.

Arbeiten zum Anschluss von Gebauden auf Privatgrundstiicken sind hiervon unbertihrt, ebenso die Durchleitung
eines Hausanschlusses tber ein Grundstlick siehe Kapitel 4.3.2.

Erlauterung: Das Durchleitungsrecht verpflichtet den Inhaber eines Grundstlickes, eine Leitung durch sein
Grundstlick zu dulden, wenn ein anderes Grundstiick sonst nicht oder nur mit unverhéaltnismafigem Aufwand
erschlossen werden kann.

4.3.1 Gesetzliche Regelungen nach § 134 TKG (Gesetzestext)
§ 134 Beeintrachtigung von Grundstlicken und Geb&uden

(1) Der Eigentimer eines Grundsticks, das kein Verkehrsweg im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 2 ist,
kann dlie Errichtung, den Betrieb und die Erneuerung von Telekommunikationslinien auf seinem
Grundstiick sowie den Anschluss der auf dem Grundstiick befindlichen Gebédude an Netze mit sehr
hoher Kapazitat insoweit nicht verbieten, als

1. auf dem Grundstiick einschliefilich der Gebaudeanschliisse eine durch ein Recht gesicherte Leitung
oder Anlage auch fiir die Errichtung, den Betrieb und die Emeuerung einer Telekommunikationsiinie
genutzt und hierdurch die Nutzbarkeit des Grundsticks nicht dauerhaft zusatzlich eingeschrankt
wird,

2. das Grundstiick einschlieSlich der Gebaude durch die Benutzung nicht unzumutbar beeintrachtigt
wird,

3. das Grundstiick im Offentlichen Eigentum steht, wie ein Verkehrsweg genutzt wird, ohne als solcher
gewidmet zu sein (Wirtschaftsweg), und der Benutzung keine wichtigen Griinde der dffentlichen
Sicherheit entgegenstehen oder

4. das Grundstiick im Eigentum eines Schienenwegebetreibers steht und die Sicherheit des
Eisenbahnbetriebs hierdurch nicht beeintrachtigt wird.

Werden Gebéude, die sich nicht auf dem Grundstiick des Eijgentimers befinden, gleichwohl von dessen
Grundstiick oder Gebaude aus mitversorgt, so gilt Satz 1 entsprechend.

(2) Der Eigentiimer eines Grundstiicks nach Absatz 1 kann dessen Uberfahren nicht verbieten, wenn die
Uberfahrt zur Errichtung, zum Betrieb und zur Erneuerung von Telekommunikationslinien auf einem
anderen Grundstiick notwendig ist.

(3) Hat der Grundstiickseigentimer eine Einwirkung nach Absatz 1 oder Absatz 2 zu dulden, so kann er
von dem Betreiber der Telekommunikationslinie oder dem Eigentimer des Leitungsnetzes einen
angemessenen Ausgleich in Geld verlangen, wenn durch die Errichtung, die Ereuerung oder durch
Wartungs-, Reparatur- oder vergleichbare, mit dem Betrieb der Telekommunikationslinie unmittelbar
zusammenhangende Mafinahmen eine Benutzung seines Grundstiicks oder dessen Erfrag lber das
zumutbare Mall  hinaus beeintrdchtigt wird. Fiir eine erweiterte Nutzung zu Zwecken der
Telekommunikation kann dariiber hinaus ein einmaliger Ausgleich in Geld verlangt werden, sofern bisher
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keine Leitungswege vorhanden waren, die zu Zwecken der Telekommunikation genutzt werden konnten.
Der Anspruch nach Satz 2 besteht nicht, wenn die erweiterte Nutzung ausschlieBlich zum Anschluss von
Gebduden auf dem genutzten Grundstiick erfolgt oder wenn das Grundstiick im d&ffentlichen Eigentum
steht. Wird das Grundstiick oder sein Zubehdr durch die Austibung der aus dieser Vorschrift folgenden
Rechte beschadigt, hat der Betreiber oder der Eigentimer des Leitungsnetzes auf seine Kosten den
Schaden zu beseitigen. § 840 Absatz 1 des Blirgerlichen Gesetzbuchs ist anzuwenden. Der Betreiber der
Telekommunikationslinie oder der Eigentiimer des Leitungsnetzes hat den Eigentimer des Grundstiicks
auf die Pflicht zur Duldung vor Einwirkung nach Absatz 1 oder Absatz 2 hinzuweisen.

(4) Soweit die Durchfiihrung von nach Absatz 1 zu duldenden Manahmen nicht oder nur mit einem
unverhdltnisméfsig hohen Aufwand mdglich ist, kénnen bestehende passive Netzinfrastrukturen Diritter
unter den Voraussetzungen der §§ 138, 139 und 141 mitgenutzt werden.

4.3.2  Erstellen von Unterlagen

Bei Nicht-Verkehrswegen (Privatgrundstlicke) erfolgt die Zusammenstellung der Unterlagen (z.B.
Eigentlimerangaben, Flurstiicksnummer, Gemarkung...) fir Mitbenutzungs-/Gestattungsvertrage aller Art durch
den AN.

Die Weiterleitung der Unterlagen hat an die Adresse des jeweils zustandigen BvT bzw. an den fiir den Abschluss
von privatrechtlichen Vertragen bevollméachtigten AN zu erfolgen.

Zustandigkeitsmatrix/Ablaufbeschreibung:

Verantwortlich Aufgabe Beschreibung
AN Betroffenheit von Privatgrund ermitteln e Erstkontakt/Abstimmung mit privatem

Grundstlickseigentimer (z.B. auch fiskalischer
Grund, Privatbahn) telefonisch oder Anschreiben
nach Muster erstellen

e Erfordernis eines Mitbenutzungsvertrages sowie
einer dinglichen Sicherung klaren

e Riicksprache mit BvT, ob Rahmenvertrag
vorhanden (z.B. bei Forst), ggf.
Begehung/Abstimmung

e Priifung einer eventuellen Bahnkreuzung (DB AG)

AN Kontakt mit privaten Eigentlimern bei o Im Bedarfsfall Riicksprache und Abstimmung mit
Privatgrund aufnehmen, soweit BvT erforderlich, ob RV z.B. Forst vorhanden ist
erforderlich, Vertrag nach Muster und was hierbei zu beachten ist.

abschliefien (ggf. RV z.B. Forst beachten)
& ggf. Eintragungsbewilligung (Anlage 6)
Ubergeben

DTT falls erforderlich Nachverhandlung, ggf.
~ Eintragung im Grundbuch tiberwachen
Tabelle 4: Zustandigkeitsmatrix/Ablaufbeschreibung Erstellen von Unterlagen
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Versorgung von Grundstlicken, die nicht an dffentlichen Verkehrswegen liegen (Nachbarversorgung, z.B.
Hinterliegergrundstiick, privater Stichweg...)
Liegt das anzuschliefende Grundstiick nicht am &ffentlichen Verkehrsweg (Hammergrundstiick,
Pfeifengrundstiick) muss fiir das dazwischenliegende Grundstlick ein Nutzungsrecht vorliegen, welches
durch den Eigentiimer zu beschaffen ist.
Entgegen der Vorgehensweise bei Langstrassen, beruft sich Telekom in diesen Féllen grundséatzlich auf
§134 TKG und es ist kein MBV erforderlich.
Gemafs § 134 Abs. 3 Satz 6 TKG hat die Telekom als Betreiber der Telekommunikationslinie den
Eigentlimer des Grundstlicks auf die Pflicht zur Duldung der Einwirkung hinzuweisen.
Fir die Grundstlicksversorgung mit Glasfaserleitungen (iber benachbarte Grundstiicke kdnnen folgende
Muster-Infoschreiben genutzt werden:
e Textbaustein 4.3.2.1 fir die Nutzung von Privatwegen in gemeinschaftlichem Eigentum.
o Textbaustein 4.3.2.2 fiir die Versorgung (iber (bebautes) Privatgrundstlick.

In den unter Musteranschreiben sind die gelb hinterlegten Felder, sowie den Hinweis auf die Bauweise (ui/oi),
entsprechend den Gegebenheiten anzupassen. Der Textinhalt darf nur in Abstimmung mit dem BvT geédndert
werden.
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4.3.2.1 Muster-Anschreiben gemeinschaftlicher Privatweg

Betreff: Mitbenutzung von gemeinschaftlichen Privatwegen im Zuge des Breibandausbaus, [ hier: Grundstiick,
Gemarkung, Flur, Flurstiick ].

Guten Tag, [ Anrede Herr/Frau Nachname ],

ob Verkehr und Mobilitat, Wirtschaft und Verwaltung, Arbeit und Alltag: Die Digitalisierung ist der Treiber fir mehr
Fortschritt, fiir mehr Klimaschutz, fiir neue Chancen. Flachendeckende, hochleistungsfahige digitale
Infrastrukturen sind die Voraussetzung dafiir, dass uns die digitale Transformation Deutschlands umfassend
gelingt.

So hat es der Bund auch in seiner Gigabitstrategie beschrieben und definiert als Ziel fir ein modernes
Deutschland: Bis zum Jahr 2030 soll Glasfaser bis ins Haus gehen und der neueste Mobilfunkstandard tberall dort
sein, wo Menschen leben, arbeiten oder unterwegs sind.

Daflr planen wir fiir die Deutsche Telekom Technik GmbH im Auftrag der Telekom Deutschland GmbH (kurz
Telekom) im Bereich [ Anschrift (Ort, StraBen) ] ihr schnelles, modernes Glasfasernetz auszubauen. In diesem

Zusammenhang ist auch eine Mitbenutzung des Privatwegs notwendig, um anliegende Grundstiickseigentimer
mit schnellen Breitbandanschliissen zu versorgen.

Die Rechtsgrundlage zur Nutzung von Privatgrundstiicken/-wegen durch Telekommunikationsunternehmen ist

§ 134 Abs. 1 Telekommunikationsgesetz (TKG).

Danach kann ein Eigentimer eines Grundstticks die Errichtung, den Betrieb und die Erneuerung von
Telekommunikationslinien auf seinem Grundstlick sowie die Versorgung von Gebauden, die sich nicht auf seinem
Grundsttick befinden, nicht verbieten. Auf Grund dieser gesetzlichen Duldungspflicht geméal § 134 Abs. 1 Satz 1
Nummer 2 in Verbindung mit Satz 2 TKG wird die Telekom den Privatweg nutzen.

[ Optionaler Textbaustein fiir unterirdische Verlegung:

Das Glasfaserkabel wird in einem kleinen Graben durch den gemeinschaftlichen Privatweg verlegt. Wir nutzen
(sofern vorhanden) bestehende Netzinfrastruktur oder Versorgungstrassen, um das Weggrundstlick nicht unnotig
zu beeintrachtigen. ]

[ Optionaler Textbaustein fiir oberirdische Verlegung:
Um den gemeinschaftlichen Privatweg nicht unnétig zu beeintrachtigen, werden wir fiir die Verlegung des
Glasfaserkabels die vorhandenen Holzmaste nutzen. ]

Die Realisierung der Baumafinahme erfolgt durch entsprechend qualifizierte und fachkundige Firmen.

Mindestens eine Woche vor dem Beginn der Arbeiten erhalten Sie ein weiteres Infoschreiben tber den
tatsdchlichen Baubeginn und die bauausfiihrende Firma.

Sie kdnnen diese Information auch per E-Mail erhalten. Flr diesen Fall teilen Sie uns bitte Ihre E-Mail-Adresse mit.

Mit freundlichen Griiien
i, A

[ Vormame Nachname ]

Anlage: Lageplan
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4.3.2.2 Muster-Anschreiben Privatgrundstiick Nachbar

Betreff: Mitbenutzung von Privatgrundstiicken zur Versorgung benachbarter Grundstiicke mit Glasfaser, [ hier:
Grundstiick, Gemarkung, Flur, Flurstiick ].

Guten Tag, [ Anrede Herr/Frau Nachname ],

ob Verkehr und Mobilitat, Wirtschaft und Verwaltung, Arbeit und Alltag: Die Digitalisierung ist der Treiber fir mehr
Fortschritt, fiir mehr Klimaschutz, fiir neue Chancen. Flachendeckende, hochleistungsfahige digitale
Infrastrukturen sind die Voraussetzung daflr, dass uns die digitale Transformation Deutschlands umfassend
gelingt.

So hat es der Bund auch in seiner Gigabitstrategie beschrieben und definiert als Ziel fiir ein modernes
Deutschland: Bis zum Jahr 2030 soll Glasfaser bis ins Haus gehen und der neueste Mobilfunkstandard tiberall dort
sein, wo Menschen leben, arbeiten oder unterwegs sind.

Daflir planen wir fir die Deutsche Telekom Technik GmbH im Auftrag der Telekom Deutschland GmbH (kurz
Telekom) ihr schnelles und modernes Glasfasernetz auszubauen. Leider ist es nach sorgféltiger Priifung nicht
maglich, diesen Ausbau im Bereich [ Anschrift (Ort, StraBen) Jdirekt (iber Verkehrswege vorzunehmen. Daher
ist eine Mitbenutzung |hres Privatgrundstiicks unvermeidbar, um benachbarte Gebaude mit Glasfaseranschlissen
versorgen zu kénnen.

Die Rechtsgrundlage zur Nutzung von Privatgrundstiicken durch Telekommunikationsunternehmen ist § 134 Abs.
1 Telekommunikationsgesetz (TKG). Nach § 134 Abs. 1 Satz 1 Nummer 2 TKGi. V. m § 134 Abs. 1 Satz 2 TKG
kann der Grundstiickseigentimer die Errichtung, den Betrieb und die Erneuerung von Telekommunikationslinien
auf seinem Grundstiick sowie die Versorgung von Gebauden auf Nachbargrundstlicken nicht verbieten, sofern das
Grundsttick einschliefilich der Gebaude durch die Benutzung nicht unzumutbar beeintrachtigt wird.

Eine unzumutbare Beeintrachtigung lhres o. g. Grundstticks ist hier nicht ersichtlich, denn Sie kdnnen nach der
Inanspruchnahme des Grundstiicks durch die Telekommunikationslinie dieses weiterhin in der Weise nutzen, wie
dies vorher der Fall war.

[ Optionaler Textbaustein fiir unterirdische Verlegung:
Das Glasfaserkabel planen wir in einem kleinen Graben durch ihr Privatgrundstiick zu verlegen. Wir werden lhr
Grundsttick nicht unnotig beeintrachtigen. |

[ Optionaler Textbaustein fiir oberirdische Verlegung:
Um Ihr Privatgrundstlck nicht unnétig zu beeintrachtigen, werden wir fiir die Verlegung des Glasfaserkabels die
vorhandenen Holzmaste nutzen. |

Die Realisierung der Baumafinahme erfolgt durch entsprechend qualifizierte und fachkundige Firmen.

Mindestens eine Woche vor dem Beginn der Arbeiten erhalten Sie ein weiteres Infoschreiben tiber den
tatséchlichen Baubeginn und die bauausfihrende Firma.

Sie kénnen diese Information auch per E-Mail erhalten. Flr diesen Fall teilen Sie uns bitte lhre E-Mail-Adresse und
flr Rickfragen auch gern hre Telefonnummer mit.

Mit freundlichen Griiien

i A
[ Vorname Nachname ]
Anlage: Lageplan
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4.3.3  Abschluss von Mitbenutzungsvertragen im Zuge der Wegesicherung

Fur die Berechtigung zum Abschluss von Mitbenutzungsvertragen mit vorgefertigten Vertragsmustern mit
Grundstlickseigentimern im vorgegebenen Rahmen erhalten AN jeweils eine besondere personengebundene
Ermachtigung (Untervollmacht) der DTT (Vollmachtgeberin).

Voraussetzung hierfir ist eine entsprechende Schulung und Einweisung durch die DTT.

Der Abschluss von Vertragen darf nur durch den oben bezeichnete Mitarbeiter der Firma erfolgen und nicht an
Dritte weiter delegiert werden.

Im Bedarfsfall ist mit dem BvT die jeweilige Variante des MV abzustimmen.

4.3.3.1 Mitbenutzungsvertrag ohne dingliche Sicherung (MV_odS)

Da die Ausgleichsanspriiche in der Praxis gelegentlich schwierig zu trennen sind und dieses fiir Privateigentimer
auch nicht relevant ist, hat sich Telekom auf Grund entsprechender Rechtsprechung dazu entschieden, dem
Grundstlickseigentiimer ein einmaliges Entgelt anzubieten. Dieses Einmalentgelt dient als Entschadigung fir die
aus unserer Mainahme dem Eigentiimer entstandene Miihe oder Umstande.

Der Vordruck ,Mitbenutzungsvertrag ohne dingliche Sicherung” ist als Anlage 3 angefiigt.

Fir den Abschluss von Mitbenutzungsvertragen ohne dinglicher Sicherung nach Muster durch personlich
Bevollméachtigte Mitarbeiter des AN gelten folgende Wertgrenzen:

e prolfd. mmax. 2 €;

e je NVtund KVz-Gehduse max. 150,- €

e je MFG max. 250,-€

e jeVertrag max. 5.000,-€
fir Vertrage mit einer Gesamtsumme unter 150 € (Bagatellfalle) kann ein Pauschalpreis in Hhe von bis zu 150 €
vereinbart werden.
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4.3.3.2 Vordruck Mitbenutzungsvertrag mit dinglicher Sicherung (MV_mdS)

Der Abschluss eines Mitbenutzungsvertrags mit dinglicher Sicherung ist bei hochwertigen TK-Linien (z. B. Diiker,
mehrzigige KK- und Rohranlagen, KVz, MFG und NVt) oder, wenn flr TK-Linien keine Trassen- oder
Standortalternativen zur Verfligung stehen, anzustreben.

Der Vordruck ,Mitbenutzungsvertrag mit dinglicher Sicherung® ist als Anlage 4 angefiigt.

Fir den Abschluss von Mitbenutzungsvertragen mit dinglicher Sicherung nach Muster durch persénlich
bevollméchtigte Mitarbeiter des AN kdnnen Entschadigungen bis max. 10 % des Bodenrichtwertes der genutzten
Flache (fir Betrage grofier dem pauschalen Entgelt ohne dingliche Sicherung) vereinbart werden.

Diese Vereinbarung ist anzuwenden, wenn die nach diesem Verfahren errechneten Betrage tiber dem pauschalen
Entgelt ohne dingliche Sicherung liegen.

Es gelten folgende Wertgrenzen:
e prolfd. mmax.2-€
je NVT und KVz-Gehause max. 150,- €,
je MFG max. 250,- €
oder in Summe bis max. 10% des Bodenrichtwerts der beanspruchten Flache
je Vertrag maximal 25.000, - €
fir Vertrage mit einer Gesamtsumme unter 150 € (Bagatellfélle) kann ein Pauschalpreis in Hohe von bis
zu 150 € vereinbart werden

Uberschreitet der Vertrag das Volumen, ist nur die Unterschrift des Grundstiickseigentiimers einzuholen, die
Zeichnung des Vertrages erfolgt dann ausschliefSlich durch die DTT.

Anderungen am Vertragsmuster und Zeichnungen von Vertragen tber den o.g. Wertgrenzen sind nicht zul4ssig
und die daraus geschlossenen Vertrage nicht glltig. Etwaige dadurch entstandene Schaden gehen zulasten des
Auftragnehmers.

Bei Ubergabe der Vertrage an die DTT ist eine Kopie der erteilten Untervollmacht beizufiigen.

Die Vertrage sind nur giltig, wenn die Vertragsmuster nicht verandert wurden und doppelt von personlich
bevollmachtigten Mitarbeitern des AN gezeichnet wurden. Dies ist PTI seitig vor der Archivierung zu prifen.
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4.3.3.3 Vordruck Mitbenutzungsvertrag ohne dingliche Sicherung und ohne Entschadigung
(MV_odS_oEnt)

Es besteht kein Entschadigungsanspruch (erstmalige Nutzung eines Grundstticks fiir TK-Zwecke), sofern es sich
um Grundstiicke im 6ffentlichen Eigentum handelt. Dabei wird nicht getrennt nach Wirtschaftswegen oder
anderen fiskalischen Flachen. Laut der Gesetzesbegriindung soll durch den Verzicht des Staates auf diese
Ausgleichzahlung der Netzausbau vereinfacht, beschleunigt und dessen Kosten reduziert werden.

Daher wird bei 6ffentlichen Eigentiimern i. d. R. kein Mitbenutzungsvertrag abgeschlossen und keine
Ausgleichszahlung geleistet.

Ausnahmsweise kann bei Bedarf hiervon abgewichen werden. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn der 6ffentliche
Eigentiimer besondere Absprachen flr erforderlich halt (Zugang, Bauzeiten, Tierschutz, technische Vorgaben
etc.). AuBerdem kann es sein, dass der 6ffentliche Eigentlimer einen Vertrag fiir die ordnungsgeméfie Abwicklung
bei sich im Hause fiir erforderlich erachtet. Fir diese Félle kann ein Mitbenutzungsvertrag ohne dingliche
Sicherung und ohne Entschéadigung verwendet werden.

Der Vordruck ,Mitbenutzungsvertrag ohne dingliche Sicherung ohne Entschadigung” ist als Anlage 5 angefiigt.

4.3.3.4 Vordruck Eintragungsbewilligung

Dem dinglich Berechtigten (i. d. R. Grundeigentimer = Vertragspartner) ist neben dem in zweifacher Ausfertigung
erstellte Mitbenutzungsvertrag (Exemplar fiir Vertragspartner und Telekom) die als Anlage 6 hinterlegte und
vorausgefllte Eintragungsbewilligung zu tbersenden.

Den Mitbenutzungsvertrag kann der Vertragspartner sofort (ohne Beteiligung eines Notars) unterschreiben.
Mindestens das fir das Grundbuchamt bestimmte Exemplar der Eintragungsbewilligung muss vom
Vertragspartner in Anwesenheit eines Notars unterzeichnet werden. Der Vertragspartner kann das Notariat frei
wahlen. Der Notar beglaubigt die Unterschrift in der vorgeschriebenen &ffentlich-rechtlichen Form. In der Regel
veranlasst der Notar auch gleich die Eintragung beim Grundbuchamt. Andernfalls muss das Rs PTI die Eintragung
selbst veranlassen.

Anfallende Notarkosten kénnen der Telekom gegen Nachweis in Rechnung gestellt werden.

Der Vordruck ,Eintragungsbewilligung“ ist als Anlage 6 angeflgt.
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4.4 Kampfmittel

Im Bedarfsfall und im rechtlich zuldssigen Rahmen kann die Durchfiihrung der Kampfmittelprifung durch
Auftragnehmer nach Vorgaben der Telekom, erfolgen.

BvT ermittelt das Vorgehen zur Kampfmittelpriifung fiir das Ausbaugebiet unter Beachtung der landerspezifischen
Normen und Auflagen und teilt diese dem AN zu Beginn der Beauftragung mit.
Der AN fuhrt die Kampfmittelprifung nach Vorgaben der Telekom durch und dokumentiert die Ergebnisse.

441  Grundséatzliches zur Kampfmittelprifung

e Der Vertragspartner fiihrt Arbeiten auf Anweisung des BvT aus
Das generelle Vorgehen zur Kampfmittelprifung wird Gebietskonkret durch die Telekom vorgegeben

e Das Folgen einer Expertenempfehlung (z.B. verantwortliche Stelle oder Fachunternehmen zur
Luftbildauswertung) wird dabei immer von der Telekom vorgegeben, da dieser Empfehlung auch
uneingeschrankt durch PTI gefolgt werden wiirde

o Trotz aller Sorgfalt in der Vorpriifung entbindet dieses Vorgehen den AN nicht von einer allgemeinen
Sorgfaltspflicht im Ausbau und dem sofortigen Einstellen aller Arbeiten bei Unregelmafigkeiten (z.B.
Auffinden verdéchtiger Metallgegenstande) inkl. Nachunternehmer

4.4.2  Vorbereitung & Abstimmung

e Notwendige Abstimmung AN & BvT
o DTT: Vorgehen zur Kampfmittelpriifung aufgrund definiertem Ausbaugebiet festlegen
= Riickmeldung Vorgehensweise zur Kampfmittelprifung an AN aufgrund landerspezifischer
Normen & Auflagen
= Moglichkeit der Priifung durch DTT in der Kampfmitteldatenbank (KMDB) auf bereits
vorhandene Gutachten & Ubergabe dieser Gutachten an AN

4,43 Variante 1: Entscheidung DTT: Nutzung Instrument der Luftbildauswertung

e AN stellt Anfrage bei spezialisiertem Fachunternehmen zur Luftbildauswertung
e Ricklauf: Gutachten mit zwei Optionen:

o Keine Verdachtsfalle => Bau direkt moglich

o Verdachtsfalle vorhanden => Folgen der empfohlenen Vorgehensweise des Fachunternehmen
(vermutlich Sondierung)
= Folgen der Empfehlung durch AN
= 7.B. Beauftragung Sondierung
e Sondierungsergebnis mit drei Optionen
o Keine Verdachtsfalle => Bau direkt mdglich
o Verdachtsfalle vorhanden => Verdachtspunkte untersuchen lassen und/oder ggf.
baubegleitende Uberwachung der Aushubarbeiten Tiefbau mit einer nach §20
Sprengstoffgesetz befahigten Person durch AN beauftragen
o Kampfmittel gefunden => Sofortige Einstellung der Bauaktivitdten und Koordinierung
mit Kampfmittelrdumdienst
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4.4.4  Variante 2: Region mit definierter verantwortlicher Stelle (zustandige Behdrde
oder entsprechende Institution z.B. Feuerwehr, Polizei etc.)

e AG(DTT) gibt vor, diese Stelle zu konsultieren
e Rucklauf: Gutachten mit drei Optionen:

o Keine Verdachtsfalle => Bau direkt moglich

o Verdachtsfalle vorhanden => Folgen der empfohlenen Vorgehensweise der verantwortlichen Stelle
(vermutlich Sondierung)
= Folgen der Empfehlung durch AN
= 7.B. Beauftragung Sondierung
e Sondierungsergebnis mit drei Optionen
o Keine Verdachtsfalle => Bau direkt mdglich
o Verdachtsfalle vorhanden => Verdachtspunkte untersuchen lassen und/oder ggf.
baubegleitende Uberwachung der Aushubarbeiten Tiefbau mit einer nach §20
Sprengstoffgesetz befahigten Person durch AN beauftragen
o Kampfmittel gefunden => Sofortige Einstellung der Bau-aktivitdten und Koordinierung
mit Kampfmittelrdumdienst

o Keine Aussage zur Kampfmittelbelastung moglich => dann Absicherung tber Instrument der
Luftbildauswertung
= AN stellt Anfrage bei spezialisiertem Fachunternehmen zur Luftbildauswertung
= Ricklauf: Gutachten mit zwei Optionen
e Keine Verdachtsfalle => Bau direkt moglich
e Verdachtsfélle vorhanden => Folgen der empfohlenen Vorgehens-weise des
Fachunternehmen (vermutlich Sondierung)
o Folgen der Empfehlung durch AN
o z.B. Beauftragung Sondierung
= Sondierungsergebnis mit drei Optionen
Keine Verdachtsfalle => Bau direkt mdglich
Verdachtsfalle vorhanden => Verdachtspunkte untersuchen lassen
und/oder ggf. baubegleitende Uberwachung der Aushubarbeiten Tiefbau mit
einer nach § 20 Sprengstoffgesetz befahigten Person durch AN beauftragen
Kampfmittel gefunden: Sofortige Einstellung der Bauaktivitaten und
Koordinierung mit Kampfmittelrdumdienst
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5 AbkUrzungen

Begriff
aF
AG
AN

ATB-BeStra

BMDV
BMVI
BvT
DTT
Gf-NVt
KMDB
KVz
MBV
PTI
RPS
TDG
TKG
TNL
UBeW
WeSi
WuPfl

ZTV-A-StB

Definition

Alte Fassung (des TKG vor Novellierung)

Auftraggeber

Auftragnehmer

Allgemeine Technische Bestimmungen fiir die Benutzung von Strafien durch
Leitungen und Telekommunikationslinien

Bundesministerium fir Digitales und Verkehr (Nachfolger des BMVI)
Bundesministerium flr Verkehr & Infrastruktur (Vorganger des BMDV)
Bevollmachtigter von Telekom

Deutsche Telekom Technik GmbH

Glasfaser-Netzverteiler

Kampfmitteldatenbank

Kabelverzweiger

Mitbenutzungsvertrag

Produktion Technische Infrastruktur

Richtlinie fur passiven Schutz an Straflen durch Fahrzeug-Riickhaltesysteme
Telekom Deutschland GmbH

Telekommunikationsgesetz

Technikniederlassung

Unternehmensbeauftragte/r fiir Wegesicherung

Wegesicherung

Wegeunterhaltspflichtiger

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur
Aufgrabungen in Verkehrsflachen

6 Anlagen

Anlage Nr.
Anlage 0
Anlage 1
Anlage 2
Anlage 3
Anlage 4
Anlage 5
Anlage 6

Titel

Anderungsverzeichnis ZTV-TKNetz 27 (nicht vorhanden, da Erstausgabe)
Standortsischerung-Mustervorlage_Gf-NVt

BMV-Antrag auf Erteilung einer Zustimmung mit Datenblatt
Mitbenutzungsvertrag_odS

Mitbenutzungsvertrag_mdS

Mitbenutzungsvertrag odS_oEnt

Eintragungsbewilligung

! Mitgeltende Unterlagen

Mitgeltende Unterlagen zu diesem Dokument sind in der IVAG myDMS auf der Dokumenten(bersichtsseite
(Metadatenseite) zu entnehmen!
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Zustimmung des Tragers der Wegebaulast nach § 127 Abs. 1 Telekommunikationsgesetz (TKG)
Standortsicherung fur Schaltgehause SM-Auftrag Nr. o

Schaltpunkt Nr. PLZ Ort Standort (Strale, Hausnummer)

Deutsche Telekom Technik GmbH Gemarkung Flurstlick
Technik Niederlassung PTI
Verantwortlicher
Ansprechpartner
Gehausetyp:
Glasfaser Netzverteiler
[ Lageplanauszug
| aus Geosystem
A‘ 1450 mm el nfugen ]
N/
Die Farbe des Gehauses ist grau.
Die duReren Formen sind beispielhaft dargestellt.
Quelle.

Hier sind herstellerbedingte Abweichungen maoglich.

nach Ausbau

vor Ausbau
| Fotoaus [ Foto(inkl.neuem
PerspektiveT Gehéause) aus
einfligen ] Perspektive 1
einfligen |
vor Ausbau nach Ausbau
[ Fotoa.us [ Foto (inkl. neuem
Perspektive? Gehéuse) aus
einfligen | Perspektive 2

einfligen ]

Als zustandiger Trager der Wegebaulast erteilen wir hiermit der Telekom Deutschland GmbH, vertreten
durch die Deutsche Telekom Technik GmbH, die Zustimmung zur Ausfihrung des Vorhabens.

(Stempel/Gemeinde/Stadt) (Stelle) (Datum) (Unterschrift)






		GemeindeStadt: 

		Stelle:  

		Datum: 

		Unterschrift: 

		Schaltpunkt Nr: 

		PLZ: 

		Ort: 

		Standort Straße Hausnummer: 

		 BayernAtlas)_af_image: 

		Bildausschnitt (z: 

		B: 

		 BayernAtlas)_af_image: 





		vor Ausbau (Bild 1): 

		nach Ausbau (Bild 1): 

		vor Ausbau (Bild 2): 

		nach Ausbau (Bild 2): 

		TNL: []

		Gehäusebild: 

		Gehäusetyp: Glasfaser Netzverteiler

		Quelle: 

		Straße:  

		PLZ Ort: 

		PTI: 

		Flurstück: 

		Deutsche Telekom Technik GmbH Verantwortlicher Technik Niederlassung: 

		Gemarkung: 

		SM-Auftrag Nr: 






Antrag auf Erteilung einer Zustimmung nach § 127 TKG

[bookmark: Kontrollkästchen2]        	

		|_|	Verlegung/Errichtung einer neuen Telekommunikationslinie

		|_| Änderung einer vorhandenen Telekommunikationslinie

		|_| Verlegung in geringerer Verlegetiefe, wie im Wege von Micro-/Minitrenching gemäß § 127 Abs. 7 TKG. (mindertiefe Verlegung)

Genaue Bezeichnung des Verfahrens: 

     



		|_|	Errichtung einer Funkstation für den Betrieb im Mobilfunknetz1 (Aufstellen eines Funkcontainers oder das Errichten eines vergleichbaren Raumes/ Aufstellen eines Antennenträgers mit Antenne und Erdung/ Herstellen einer fernmeldetechnischen Anbindung der Funkstation an das o. g. Mobilfunknetz/ Herstellen eines EVU-Anschlusses zur Stromversorgung der Funkstation2)





1. Antragsteller(in)



		Telekom Deutschland GmbH

vertreten durch Deutsche Telekom Technik GmbH 

beauftragt und bevollmächtigt Fa.      

		Anschrift:

		     

     

     



		Geschäftszeichen:

     

		SM-Auftragsnummer:

     



		Verantwortliche(r) Ansprechpartner(in): 

     

		Telefonnummer:

     

		Telefaxnummer:

     



		|X|	Der Antragsteller ist im Besitz einer Berechtigung, Wege für die öffentlichen Zwecken dienende Telekommunikation unentgeltlich zu benutzen (Nutzungsberechtigung § 125 Abs. 1 u. 2 TKG).



		|_|	Urkunde ist in Kopie dem Antrag beigefugt.

|_|	Eine Kopie der Urkunde liegt der Straßenbaubehörde bereits vor.
Berechtigung (DREG-Nr. 93/007, Bescheidnr. 98 08 0154) liegt dem Träger der Wegebaulast vor





2. Vorhaben



		|_| Bundesautobahn

     

		|_| Bundesstraße

     

		|_| Landes-/Staatsstraße

     

		|_|   …   

     



		|_| Gehweg

     

		|_| innerhalb der Ortsdurchfahrt

     

		|_| außerhalb der Ortsdurchfahrt

     



		km                                    von                                                     bis                     

[bookmark: Text6]Abschnitt                        von Station                                       bis Station      



		Ausführliche Beschreibung des Vorhabens entsprechend dem Datenblatt und vorgesehene Bauzeit

[bookmark: Text2]     





		Die Benutzung soll gemäß als Anlage beigegebenen Trassenplan/Planunterlagen erfolgen.





3. Bei oberirdischen Leitungen (§ 127 Abs. 6 TKG)



		Von geplantem Linienverlauf betroffene Gemeinde/Stadt:       

[bookmark: Kontrollkästchen17]|_| Die Stellungnahme oben genannter Gemeinde/Stadt zu etwaig betroffenen städtebaulichen Belangen liegt bei.

|_| Stellungnahme zu städtebaulichen Belangen ist nicht erforderlich. 

|_| Erschließung vereinzelt stehender Gebäude oder Gebäudeansammlungen









____________________________________________

1 Mobilfunknetz (nähere Bezeichnung)

2 Nicht zutreffendes streichen.



4. Erklärung des Antragstellers bei einer Verlegung in geringerer Verlegetiefe (§ 127 Abs. 7 S. 2 TKG) (mindertiefe Verlegung)



		Bei Verlegung in Mindertiefe übernimmt der Antragsteller gem. § 127 Abs. 7 TKG die Kosten, welche durch eine mögliche wesentliche Beeinträchtigung des Schutzniveaus entstehen, sowie einen etwaig höheren Erhaltungsaufwand.





5. Andere Genehmigungen oder Zustimmungen



		Andere erforderliche Genehmigungen/Zustimmungen und dergleichen



		|_| liegen vor.

|_| sind beantragt

Angaben über weitere beantragte Genehmigungen und jeweiligen Genehmigungsbehörden nach Maßgabe

                                                            Bezeichnung und Anschrift der Genehmigungsbehörde

|_| Naturschutzrecht                          

|_| Wasserhaushaltrecht                   

|_| Denkmalschutzrecht.                   

|_| Straßenverkehr-Ordnung            





		









Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Antrags und der beigefugten Anlagen wird versichert. Falsche Angaben können zu einer Rücknahme des Zustimmungsbescheids führen. Die Zustimmung der Straßenbaubehörde nach § 127 Abs. 1 TKG ersetzt nicht nach anderen Rechtsvorschriften vorgeschriebene Genehmigungen, Zustimmungen oder Erlaubnisse sonstiger Behörden, insbesondere der Straßenverkehrsbehörden. Der Antragsteller ist für die Einholung aller anderen Genehmigungen, Zustimmungen oder Erlaubnisse selbst zuständig.





		Ort, Datum

     



		Unterschrift(en)







		

		     



		

		(Bitte Unterschrift in Druckbuchstaben oder mit PC wiederholen)









		

		



		





		























Hinweise für den Antragsteller zum Formblatt „Antrag auf Erteilung einer Zustimmung nach § 127 Abs. 1 Telekommunikationsgesetz (TKG)“



Zu 1:

Der in geeignetem Maßstab als Anlage beizufügende Trassenplan ist/Die Planunterlagen sind3 wesentlicher

Bestandteil des Antrags. Als geeigneter Maßstab wird im Regelfall 1:1000 angesehen. Der Trassenplan/Die

Planunterlagen in der von der Straßenbaubehörde gebilligten Fassung wird/werden später mit den betreffenden

Änderungen und Ergänzungen Bestandteil des Zustimmungsbescheids. Die Nebenbestimmungen dürfen nur die

Art und Weise der Errichtung der Telekommunikationslinie sowie die dabei zu beachtenden Regeln der Technik,

die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, die im Bereich des jeweiligen Wegebaulastträgers übliche Dokumentation

der Lage der Telekommunikationslinie nach geographischen Koordinaten und die Verkehrssicherungspflichten

regeln (§ 127 Abs. 8 TKG).



Zu 3:

Nach § 127 Abs. 6 Satz 1 TKG hat die Straßenbaubehörde im Falle der Verlegung oberirdischer Leitungen die

Interessen des Wegebaulastträgers, der Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze und die berührten städtebaulichen

Belange abzuwägen.

Der Antragsteller soll dabei auch im eigenen Interesse einer zugigen Verfahrensbearbeitung grundsätzlich

- die vom geplanten Linienverlauf betroffenen Städte bzw. Gemeinden im Antrag oder ggf. auf einem gesonderten Blatt als Anlage bezeichnen,

- bereits vor Antragstellung selbst die entsprechenden Plane und technischen Beschreibungen der beabsichtigten Freileitungsverlegung den berührten Städten und Gemeinden mit der Bitte um Stellungnahme zu etwaig betroffenen städtebaulichen Belangen binnen angemessener Frist vorlegen,

- die Stellungnahmen der Städte bzw. Gemeinden ggf. zusammen mit durch das Vorhaben berührten Bauleitplanen, städtebaulichen Satzungen oder sonstigen städtebaulichen Gemeinderatsbeschlüssen (z. B. Bauleitplanaufstellungsbeschluss) dem Zustimmungsantrag als Anlagen beifügen sowie

- darlegen, ob vereinzelt stehende Gebäude oder Gebäudeansammlungen erschlossen werden sollen.

Eine Verlegung in der Rollspur (befahrener Bereich des Fahrstreifens) der Straße kommt nicht in Betracht.



Zu 5:

Weitere behördliche Genehmigungen nach anderen Rechtsvorschriften und -gebieten (z. B. Straßenverkehr,

Naturschutz, Wasserrecht, Denkmalpflege, Bauordnungsrecht, Bundesimmissionsschutzrecht) sind vom Antragsteller

gesondert einzuholen. Darüber hinaus ist die Abstimmung mit den Trägern besonderer Anlagen (z. B. der

Wegeunterhaltung dienende Einrichtungen, Kanalisations-, Wasser-, Gasleitungen, Schienenbahnen, elektrische

Anlagen, vgl. §§ 132,133 TKG) vorzunehmen.



































_______________________

3 Nichtzutreffendes streichen. 





Datenblatt



1. Kreuzende Telekommunikationslinie

		Kreuzungsstelle im Plan

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		Abschnitt/Station

		     

		     

		     

		     

		     

		     



		in km (oder sonstigem Bezugssystem der Straßenbaubehörde)

		     

		     

		     

		     

		     

		     



		Verlegetiefe (cm unter Fahrbahnoberkante)

		     

		     

		     

		     

		     

		     



		Verlegung im Verdrängungs-/ Bohr-/Preßverfahren (V/B/P)

		     

		     

		     

		     

		     

		     



		Arbeitsgrube im Seitenstreifen

		[bookmark: Kontrollkästchen4]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen5]|_|nein

		[bookmark: Kontrollkästchen6]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen7]|_|nein

		[bookmark: Kontrollkästchen8]|_|ja

|_|nein

		[bookmark: Kontrollkästchen10]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen11]|_|nein

		[bookmark: Kontrollkästchen12]|_|ja

|_|nein

		[bookmark: Kontrollkästchen14]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen15]|_|nein



		Arbeitsgrube außerhalb des Seitenstreifens

		|_|ja

|_|nein

		|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen19]|_|nein

		[bookmark: Kontrollkästchen20]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen21]|_|nein

		[bookmark: Kontrollkästchen22]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen23]|_|nein

		[bookmark: Kontrollkästchen24]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen25]|_|nein

		[bookmark: Kontrollkästchen26]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen27]|_|nein



		Arbeitsgrube im Straßengrundstück

		[bookmark: Kontrollkästchen28]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen29]|_|nein

		[bookmark: Kontrollkästchen30]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen31]|_|nein

		[bookmark: Kontrollkästchen32]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen33]|_|nein

		[bookmark: Kontrollkästchen34]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen35]|_|nein

		[bookmark: Kontrollkästchen36]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen37]|_|nein

		[bookmark: Kontrollkästchen38]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen39]|_|nein



		Arbeitsgrube außerhalb des Straßengrundstücks

		[bookmark: Kontrollkästchen40]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen41]|_|nein

		[bookmark: Kontrollkästchen42]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen43]|_|nein

		[bookmark: Kontrollkästchen44]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen45]|_|nein

		[bookmark: Kontrollkästchen46]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen47]|_|nein

		[bookmark: Kontrollkästchen48]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen49]|_|nein

		[bookmark: Kontrollkästchen50]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen51]|_|nein



		Besondere Einrichtungen und Maßnahmen
(z. B. Mantelrohre, Abdecksteine, Platten, Montagegerüst usw.)

		     

		     

		     

		     

		     

		     



		Sonstiges



		     

		     

		     

		     

		     

		     







2. Längsverlegte Telekommunikationslinie

		Abschnitt/Station

		     

		     

		     

		     

		     

		     



		von km/bis km (oder sonstigem Bezugssystem der Straßenbaubehörde)

		     

		     

		     

		     

		     

		     



		Verlegetiefe (in cm)

		     

		     

		     

		     

		     

		     



		im Gehweg

		[bookmark: Kontrollkästchen52]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen53]|_|nein

		[bookmark: Kontrollkästchen54]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen55]|_|nein

		[bookmark: Kontrollkästchen56]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen57]|_|nein

		[bookmark: Kontrollkästchen58]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen59]|_|nein

		[bookmark: Kontrollkästchen60]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen61]|_|nein

		[bookmark: Kontrollkästchen62]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen63]|_|nein



		im Radweg

		[bookmark: Kontrollkästchen64]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen65]|_|nein

		[bookmark: Kontrollkästchen66]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen67]|_|nein

		[bookmark: Kontrollkästchen68]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen69]|_|nein

		[bookmark: Kontrollkästchen70]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen71]|_|nein

		[bookmark: Kontrollkästchen72]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen73]|_|nein

		[bookmark: Kontrollkästchen74]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen75]|_|nein



		im Seitenstreifen

		[bookmark: Kontrollkästchen76]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen77]|_|nein

		[bookmark: Kontrollkästchen78]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen79]|_|nein

		[bookmark: Kontrollkästchen80]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen81]|_|nein

		[bookmark: Kontrollkästchen82]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen83]|_|nein

		[bookmark: Kontrollkästchen84]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen85]|_|nein

		[bookmark: Kontrollkästchen86]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen87]|_|nein



		in feldseitiger Grabenböschung

		[bookmark: Kontrollkästchen88]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen89]|_|nein

		[bookmark: Kontrollkästchen90]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen91]|_|nein

		[bookmark: Kontrollkästchen92]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen93]|_|nein

		[bookmark: Kontrollkästchen94]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen95]|_|nein

		[bookmark: Kontrollkästchen96]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen97]|_|nein

		[bookmark: Kontrollkästchen98]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen99]|_|nein



		in straßenseitiger Grabenböschung

		[bookmark: Kontrollkästchen100]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen101]|_|nein

		[bookmark: Kontrollkästchen102]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen103]|_|nein

		[bookmark: Kontrollkästchen104]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen105]|_|nein

		[bookmark: Kontrollkästchen106]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen107]|_|nein

		[bookmark: Kontrollkästchen108]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen109]|_|nein

		[bookmark: Kontrollkästchen110]|_|ja

[bookmark: Kontrollkästchen111]|_|nein



		Abstand von der Straßenachse/vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn in cm

		     

		     

		     

		     

		     

		     



		besondere Einrichtungen und Maßnahmen
(z. B. Mantelrohre, Abdecksteine, Platten, Montagegerüst usw.)

		     

		     

		     

		     

		     

		     



		Sonstiges

		     

		     

		     

		     

		     

		     



























3. Oberirdisch verlegte Leitungen

		     





Anschrift/Adresse

		

		Wegenutzungsberechtigter

		Straßenbaubehörde



		Adresse

		Telekom Deutschland GmbH, Sitz Bonn,

vertreten durch 

Deutsche Telekom Technik GmbH





		     

		     



		

		Niederlassung: 

		     

		     

		     



		

		PTI: 

		     

		     

		     



		

		Geschäftszeichen: 

		     

		     

		     



		

		SM-Auftragsnummer: 

		     

		     

		     



		

		Adresse: 

		     

		     

		     



		

		Telefon Ansprechpartner:

		     

		     

		     







Unterschrift(en)

		Wegenutzungsberechtigter

  Ort, Datum



     

		Straßenbaubehörde

  Ort, Datum



     



		Unterschrift(en)



		Unterschrift(en)





		     

		     



		(Bitte Unterschrift in Druckbuchstaben oder mit PC wiederholen)

		(Bitte Unterschrift in Druckbuchstaben oder mit PC wiederholen)






























Mitbenutzungsvertrag



Unser Zeichen:      



Zwischen

dem (den) Grundstückseigentümer(n)

		(Name(n) und Adresse(n) eintragen)



		     



		     



		     





nachfolgend als "Grundstückseigentümer" bezeichnet

und

der Telekom Deutschland GmbH
vertreten durch die
Deutsche Telekom Technik GmbH
Technik Niederlassung Wählen Sie ein Element aus.

nachfolgend als "Telekom" bezeichnet

wird folgender Vertrag geschlossen:



Präambel

Telekom und mit ihr verbundene Unternehmen i.S.d. § 15 Aktiengesetz sind gemäß § 134 Absatz 1 Telekommunikationsgesetz (TKG) grundsätzlich berechtigt, Grundstücke, die nicht öffentliche Verkehrswege sind, zwecks Errichtung, Betrieb und Erneuerung von Telekommunikationslinien (TK-Linien) unentgeltlich zu nutzen. Um Baumaßnahmen ohne Verzögerung durchzuführen, den Verwaltungsaufwand für die Nutzung zu minimieren und Rechtssicherheit herzustellen wird unabhängig von der Frage, ob im konkreten Fall eine Duldungspflicht nach § 134 Absatz 1 TKG besteht, zwischen den Parteien der nachstehende Mitbenutzungsvertrag geschlossen.

§ 1 Vertragsgegenstand

Telekom und mit ihr verbundene Unternehmen i.S.d. § 15 Aktiengesetz sind berechtigt, das/die in Absatz 8 genannte/genannten Grundstück/Grundstücke des o.g. Grundstückseigentümers zur Errichtung, zum Betrieb, zur Änderung und zur Unterhaltung der Telekommunikationslinie (TK-Linie) sowohl für betriebsinterne Zwecke als auch für die Durchführung von Telekommunikationsdienstleistungen für die Öffentlichkeit  in Anspruch zu nehmen. Die Gestattung deckt auch Nutzungserweiterungen in Form von neuen, sich im Zuge der technischen Entwicklungen ergebenden Anwendungen ab.

Die Gestattung umfasst auch das spätere Einziehen von TK-Kabeln in Kabelrohranlagen bzw. Kabelschutzrohre sowie die Auswechslung und/oder Erneuerung der TK-Linie insgesamt und von Teilen derselben. Ein zusätzliches Nutzungsentgelt ist in diesen Fällen nicht zu zahlen.

Telekom und mit ihr verbundenen Unternehmen i.S.d. § 15 Aktiengesetz sind gesetzlich dazu verpflichtet, Wettbewerbern die errichteteTK-Linie oder Teile derselben zur Verfügung zu stellen. Hierfür wird kein gesondertes Entgelt gegenüber dem Grundstückseigentümer fällig. 

Die von diesem Vertrag umfasste TK-Linie muss ggf. mit elektrischer Energie versorgt werden. Der Grundstückseigentümer ist mit der Herstellung dieser Energieversorgung einverstanden.

Die Durchführbarkeit der diesem Vertrag zu Grunde liegenden Baumaßnahme kann vom Abschluss weiterer Verträge mit anderen Grundstückseigentümern abhängig sein. Der Vertrag wird in diesem Falle erst dann wirksam, wenn die Nutzung der gesamten Trasse gesichert ist. Telekom wird den Eintritt dieser Bedingung unaufgefordert anzeigen.

Bei der von Telekom errichteten TK-Linie handelt es sich um



		a)

		-

		[bookmark: Text6]m unterirdische TK-Linie* in einer Breite von 1,00 m (incl. Schutzstreifen rechts und links der TK-Linie)



		b)

		-

		m oberirdische TK-Linie*



		c)

		-

		Stück Kabelverzweigergehäuse/Multifunktionsgehäuse/Netzverteiler



		d)

		-

		Stück Stromsäule



		e)

		-

		Stück Abzweigkasten



		f)

		-

		Stück Kabelschacht



		g)

		-

		     







*Die TK-Linie besteht aus



		-

		Kabel



		-

		Kabelkanal-/Kabelschutzrohr(en)



		-

		Mast(en)



		-

		[bookmark: Text17]     







Der Grundstückseigentümer stellt Telekom hinsichtlich des hier vereinbarten Nutzungsrechts von allen Ansprüchen weiterer nutzungsberechtigter Dritter, insbesondere Pächter und Mieter, frei.

Der Vertrag bezieht sich auf folgende(s) Grundstück(e):

		Grundbuch von

		Gemarkung

		Band/Blatt

		Flur

		Flurstück(e)



		[bookmark: Text18]     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		     





§ 2 Grundsätze der Verlegung

1. [bookmark: Text38]Die unterirdische TK-Linie wird etwa 0,90 m tief in die Erde verlegt.

Die TK-Linie verbleibt im Eigentum der Telekom.

§ 3 Linienverlauf

1. Die geplante Lage der TK-Linie ergibt sich aus dem vorläufigen Lageplan, der dem Vertrag als Anlage beigefügt ist.

Nach Beendigung der Arbeiten wird der vorläufige Lageplan durch einen endgültigen Lageplan ersetzt.




§ 4 Entgelt

1. [bookmark: _Ref253650343]Telekom zahlt dem Grundstückseigentümer für die Nutzung des/der Grundstücks/Grundstücke für die Laufzeit des Vertrages im Voraus einen einmaligen Betrag in Höhe von 

      Euro (Brutto).

Die Zahlung wird fällig nach endgültiger Beendigung der Arbeiten auf dem(den) Grundstück(en).

Der Betrag nach Abs. (1) wird auf folgendes Konto überwiesen:

		Kontoinhaber 

		     



		Name des Kreditinstitutes 

		     



		BIC 

		     



		IBAN 

		     







Hinweis: Ohne Angabe der Kontoverbindung kann aus finanzbuchhalterischen Gründen keine Zahlung erfolgen.

§ 5 Zutritt zum Grundstück

Telekom ist berechtigt, das/die Grundstück/Grundstücke zur Beseitigung von Störungen sowie zur Vornahme aller Maßnahmen, die mit den in § 1 festgelegten Nutzungsrechten im Zusammenhang stehen, nach vorheriger Terminabsprache zu betreten und alle dafür erforderlichen Arbeiten - auch Aufgrabungen - vorzunehmen. Ein Betretungsrecht zur Unzeit (z. B. gesetzlicher Feiertag, Wochenende, frühmorgens) besteht ausnahmsweise dann, wenn es zur Störungsbeseitigung unvermeidbar ist und diese keinen Aufschub duldet.

§ 6 Schutz der Telekommunikationslinie

1. [bookmark: Text50]Über und 50 cm beiderseits der TK-Linie (Schutzbereich) dürfen ohne Zustimmung der Telekom keine Einwirkungen auf Grund und Boden vorgenommen werden, durch die die TK-Linie gefährdet oder beschädigt werden kann. 

Bei einer oberirdischen TK-Linie ist Telekom berechtigt, nach vorheriger Absprache mit dem Grundstückseigentümer, Gehölze oder Bäume zu beschneiden bzw. auszuästen, wenn durch diese der Betrieb der TK-Linie beeinträchtigt wird. Die Kosten hierfür übernimmt die Telekom.

§ 7 Haftung der Telekom, Entschädigung

1. Telekom verpflichtet sich, bei Arbeiten an der TK-Linie auf die Interessen des Grundstückseigentümers Rücksicht zu nehmen, insbesondere für eine ordnungsgemäße, dem ursprünglichen Zustand möglichst entsprechende Wiederherstellung des/der Grundstücks/Grundstücke zu sorgen.

Der Ersatz für etwaige auf Errichtung und Unterhaltung der TK-Linie zurückzuführende Schäden ist in erster Linie darauf gerichtet, den Zustand des/der Grundstücks/Grundstücke wieder herzustellen, wie es/sie vor Aufnahme der Arbeiten angetroffen wurde/wurden. Sollte Telekom hierzu nicht in der Lage sein, kann der Grundstückseigentümer Schadensersatz in Geld verlangen. In Konfliktfällen beauftragt Telekom zur Ermittlung der Schadenshöhe einen unabhängigen, gerichtlich vereidigten Schadenssachverständigen. Die Entscheidung des Sachverständigen ist für beide Parteien verbindlich. Im Falle leichter Fahrlässigkeit haften Telekom und die mit ihr i.S.d. § 15 AktG verbundenen Unternehmen und deren Mitarbeiter nur für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei Übernahme einer Garantie. Unberührt bleibt ferner die Haftung für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung die geschädigte Vertragspartei regelmäßig vertrauen darf sowie die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz und anderen zwingenden gesetzlichen Haftungsregelungen.

Soweit die Nutzung des/der Grundstücks/Grundstücke oder dessen Ertrag durch die Arbeiten an der TK-Linie über das zumutbare Maß hinaus beeinträchtigt wird, etwa bei Fruchtausfall und Erntebehinderungen, kann der Grundstückseigentümer bei entsprechendem Nachweis einen angemessenen Ausgleich in Geld verlangen. Ein derartiger Anspruch ist unverzüglich geltend zu machen.

§ 8 Nutzungsänderung / Veräußerung

1. Verhindert die in Vollzug dieser Vereinbarung errichtete TK-Linie der Telekom die sinnvolle und wirtschaftlich angebrachte Nutzung des Grundstückes (z.B. eine Bebauung, eine Ausbeutung von Bodenschätzen, die Herstellung von Be- und Entwässerungsgräben usw.), so wird die TK-Linie auf Kosten der Telekom innerhalb der Grundstücksgrenzen des Grundstückseigentümers verlegt. Der Grundstückseigentümer wird der Verlegung zustimmen und einen entsprechend geänderten Mitbenutzungsvertrag abschließen, auf den die bereits erfolgten Zahlungen anzurechnen sind.

Der Grundstückseigentümer verpflichtet sich, die Telekom schriftlich zu benachrichtigen, wenn er das/die Grundstück/Grundstücke oder Grundstücksteile, auf denen sich die TK-Linie der Telekom befindet, veräußert oder einem Dritten ein Nutzungsrecht - z. B. Pacht - einräumt, auf Grund dessen der Dritte Arbeiten auf dem Grundstück durchführen kann. Bei einer Veräußerung weist er den (die) Käufer auf das Vorhandensein der TK-Linie und das Bestehen dieses Mitbenutzungsvertrages hin. Unabhängig von dieser Hinweispflicht tritt der Erwerber des Grundstücks an Stelle des bisherigen Grundstückseigentümers in die sich aus diesem Mitbenutzungsvertrag ergebenen Rechte und Verpflichtungen ein (§ 578 i.V. m. § 566 BGB).

§ 9 Kündigung

1. Solange sich die TK-Linie in oder auf dem/den Grundstück/Grundstücken befindet, ist der Grundstückseigentümer nur aus wichtigem Grund zur Kündigung berechtigt. Ein solcher wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn der Verbleib der TK-Linie auf dem Grundstück für den Grundstückseigentümer deshalb unzumutbar ist, weil sie eine konkrete Nutzung verhindert und Alternativen für eine anderweitige Unterbringung der TK-Linie auf dem betreffenden oder einem anderen Grundstück des Grundstückseigentümers nicht vorhanden sind (siehe § 8 Abs.1). Das Recht zur Kündigung nach § 544 BGB bleibt unberührt.

1. Ein Beseitigungsverlangen ist unstatthaft, wenn zum Zeitpunkt der Beendigung des Vertrages ein gesetzliches oder sonstiges Nutzungsrecht der Telekom an dem Grundstück besteht. Ist Telekom zur Beseitigung ihrer TK-Linie verpflichtet, räumt ihr der Grundstückseigentümer einen angemessenen Zeitraum für die Beseitigung der TK-Linie und/oder die Erstellung einer provisorischen Ersatzmaßnahme ein.

§ 10 Sonstige Bestimmungen

1. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Vertragsparteien werden die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung unverzüglich durch eine solche wirksame ersetzen, die dem angestrebten wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen/undurchführbaren Bestimmung am nächsten kommt.

Änderungen und/oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dasselbe gilt für die Aufhebung der Schriftformklausel.

Zur Erfüllung dieses Vertrages ist Telekom und mit ihr i.S.d. § 15 AktG verbundene Unternehmen berechtigt, die erhobenen personenbezogenen Daten innerhalb von Datenverarbeitungsanlagen zu speichern und zu verarbeiten. Die Verarbeitung erfolgt ausschließlich im Rahmen der Zweckbestimmung dieses Vertrages auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. 

Der Vertrag wird zweifach ausgefertigt. Jede Vertragspartei erhält eine Ausfertigung.



[bookmark: _Hlk535934320]§ 11 Datenschutzklausel

Unter beigefügtem LINK finden Sie die aktuellen Datenschutzhinweise der Telekom Deutschland GmbH („Telekom“) für Mitbenutzungsverträge (mit und ohne dinglicher Sicherung) zwischen Telekom und Privatpersonen oder Kommunen, wenn es sich um fiskalischen Grund handelt.

[bookmark: _Hlk536432239]https://www.telekom.de/datenschutzhinweise/download/070.pdf

Die Datenschutzhinweise wurden zur Kenntnis genommen.





Grundstückseigentümer

		 (ggf. Firmenstempel)











		

		



		     

		

		     



		(Ort, Datum)

		

		(Ort, Datum)



		





		

		



		(Unterschrift)

		

		(ggf. zweite Unterschrift)



		     

		

		     



		(Name in Druckbuchstaben wiederholen)

		

		(Name in Druckbuchstaben wiederholen)







Telekom Deutschland GmbH
vertreten durch die
Deutsche Telekom Technik GmbH



		     

		

		     



		(Ort, Datum)

		

		(Ort, Datum)



		





		

		



		(Unterschrift)

		

		(Unterschrift)



		     

		

		     



		(Name in Druckbuchstaben wiederholen)

		

		(Name in Druckbuchstaben wiederholen)







[bookmark: Text48]Anlage:      Lageplan (-pläne)
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Mitbenutzungsvertrag mit dinglicher Sicherung



Unser Zeichen:      



Zwischen

dem (den) Grundstückseigentümer(n)

		(Name(n) und Adresse(n) eintragen)



		     



		     



		     





nachfolgend als "Grundstückseigentümer" bezeichnet

und

der Telekom Deutschland GmbH
vertreten durch die
Deutsche Telekom Technik GmbH
Technik Niederlassung Wählen Sie ein Element aus.

nachfolgend als "Telekom" bezeichnet

wird folgender Vertrag geschlossen:



§ 1 Vertragsgegenstand

Telekom und mit ihr verbundene Unternehmen i.S.d. § 15 Aktiengesetz sind berechtigt, das/die in Absatz 8 genannte/genannten Grundstück/Grundstücke des o. g. Grundstückseigentümers zur Errichtung, zum Betrieb, zur Änderung und zur Unterhaltung der Telekommunikationslinie (TK-Linie) sowohl für betriebsinterne Zwecke als auch für die Durchführung von Telekommunikationsdienstleistungen für die Öffentlichkeit in Anspruch zu nehmen. Die Gestattung deckt auch Nutzungserweiterungen in Form von neuen, sich im Zuge der technischen Entwicklungen ergebenden Anwendungen ab.

Die Gestattung umfasst auch das spätere Einziehen von TK-Kabeln in Kabelrohranlagen bzw. Kabelschutzrohre sowie die Auswechslung und/oder Erneuerung der TK-Linie insgesamt und von Teilen derselben. Ein zusätzliches Nutzungsentgelt ist in diesen Fällen nicht zu zahlen.

Telekom und mit ihr verbundenen Unternehmen i.S.d. § 15 Aktiengesetz sind gesetzlich dazu verpflichtet, Wettbewerbern die errichteteTK-Linie oder Teile derselben zur Verfügung zu stellen. Hierfür wird kein gesondertes Entgelt gegenüber dem Grundstückseigentümer fällig.

Die von diesem Vertrag umfasste TK-Linie muss ggf. mit elektrischer Energie versorgt werden. Der Grundstückseigentümer ist mit der Herstellung dieser Energieversorgung einverstanden.

Die Durchführbarkeit der diesem Vertrag zu Grunde liegenden Baumaßnahme kann vom Abschluss weiterer Verträge mit anderen Grundstückseigentümern abhängig sein. Der Vertrag wird in diesem Falle erst dann wirksam, wenn die Nutzung der gesamten Trasse gesichert ist. Telekom wird den Eintritt dieser Bedingung unaufgefordert anzeigen.




Bei der von Telekom errichteten TK-Linie handelt es sich um

		a)

		-

		[bookmark: Text6]m unterirdische TK-Linie* in einer Breite von 1,00 m (incl. Schutzstreifen rechts und links der TK-Linie)



		b)

		-

		m oberirdische TK-Linie*



		c)

		-

		Stück Kabelverzweigergehäuse/Multifunktionsgehäuse/Netzverteiler



		d)

		-

		Stück Stromsäule



		e)

		-

		Stück Abzweigkasten



		f)

		-

		Stück Kabelschacht



		g)

		-

		     







*Die TK-Linie besteht aus

		-

		Kabel



		-

		Kabelkanal-/Kabelschutzrohr(en)



		-

		Mast(en)



		-

		     







Der Grundstückseigentümer stellt Telekom hinsichtlich des hier vereinbarten Nutzungsrechts von allen Ansprüchen weiterer nutzungsberechtigter Dritter, insbesondere Pächter und Mieter, frei.

Der Vertrag bezieht sich auf folgende(s) Grundstück(e):

		Grundbuch von

		Gemarkung

		Band/Blatt

		Flur

		Flurstück(e)



		     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		     





Beide Parteien stimmen darin überein, dass das in diesem Vertrag beschriebene Benutzungsrecht durch eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit im Grundbuch gesichert werden soll.

§ 2 Grundsätze der Verlegung

1. [bookmark: Text38]Die unterirdische TK-Linie wird etwa 0,90 m tief in die Erde verlegt.

Die TK-Linie verbleibt im Eigentum der Telekom.

§ 3 Linienverlauf

1. Die geplante Lage der TK-Linie ergibt sich aus dem vorläufigen Lageplan, der dem Vertrag als Anlage beigefügt ist.

1. Nach Beendigung der Arbeiten wird der vorläufige Lageplan durch einen endgültigen Lageplan ersetzt.




§ 4 Entgelt

1. [bookmark: _Ref253650343]Telekom zahlt dem Grundstückseigentümer für die Nutzung des/der Grundstücks/Grundstücke für die Laufzeit des Vertrages im Voraus einen einmaligen Betrag in Höhe von 

      Euro (Brutto).

Diese Vergütung umfasst sowohl die Abgeltung der Nutzung als auch den Ausgleich für die dingliche Belastung des/der Gründstücks/Grundstücke.

Die Zahlung der Telekom erfolgt umgehend nach Eingang der notariell beglaubigten Kopie der Eintragungsbewilligung oder der Eintragungsbekanntmachung des Grundbuchamtes.

Der Betrag nach Abs. (1) wird auf folgendes Konto überwiesen:

		Kontoinhaber 

		     



		Name des Kreditinstitutes 

		     



		BIC 

		     



		IBAN 

		     







Hinweis: Ohne Angabe der Kontoverbindung kann aus finanzbuchhalterischen Gründen keine Zahlung erfolgen.

§ 5 Zutritt zum Grundstück

Telekom ist berechtigt, das/die Grundstück/Grundstücke zur Beseitigung von Störungen sowie zur Vornahme aller Maßnahmen, die mit den in § 1 festgelegten Nutzungsrechten im Zusammenhang stehen, nach vorheriger Terminabsprache zu betreten und alle dafür erforderlichen Arbeiten - auch Aufgrabungen - vorzunehmen. Ein Betretungsrecht zur Unzeit (z. B. gesetzlicher Feiertag, Wochenende, frühmorgens ) besteht ausnahmsweise dann, wenn es zur Störungsbeseitigung unvermeidbar ist und diese keinen Aufschub duldet.

§ 6 Schutz der Telekommunikationslinie

1. [bookmark: Text50]Über und 50 cm beiderseits der TK-Linie (Schutzbereich) dürfen ohne Zustimmung der Telekom keine Einwirkungen auf Grund und Boden vorgenommen werden, durch die die TK-Linie gefährdet oder beschädigt werden kann. 

Bei einer oberirdischen TK-Linie ist Telekom berechtigt, nach vorheriger Absprache mit dem Grundstückseigentümer, Gehölze oder Bäume zu beschneiden bzw. auszuästen, wenn durch diese der Betrieb der TK-Linie beeinträchtigt wird. Die Kosten hierfür übernimmt die Telekom.

§ 7 Haftung der Telekom, Entschädigung

1. Telekom verpflichtet sich, bei Arbeiten an der TK-Linie auf die Interessen des Grundstückseigentümers Rücksicht zu nehmen, insbesondere für eine ordnungsgemäße, dem ursprünglichen Zustand möglichst entsprechende Wiederherstellung der (des) Grundstücke(s) zu sorgen.

1. Der Ersatz für etwaige auf Errichtung und Unterhaltung der TK-Linie zurückzuführende Schäden ist in erster Linie darauf gerichtet, den Zustand des/der Grundstücks/Grundstücke wieder herzustellen, wie es (sie) vor Aufnahme der Arbeiten angetroffen wurde(n). Sollte Telekom hierzu nicht in der Lage sein, kann der Grundstückseigentümer Schadensersatz in Geld verlangen. In Konfliktfällen beauftragt Telekom zur Ermittlung der Schadenshöhe einen unabhängigen, gerichtlich vereidigten Schadenssachverständigen. Die Entscheidung des Sachverständigen ist für beide Parteien verbindlich. Im Falle leichter Fahrlässigkeit haften Telekom und die mit ihr i.S.d. § 15 AktG verbundenen Unternehmen und deren Mitarbeiter nur für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei Übernahme einer Garantie. Unberührt bleibt ferner die Haftung für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung die geschädigte Vertragspartei regelmäßig vertrauen darf sowie die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz und anderen zwingenden gesetzlichen Haftungsregelungen.

1. Soweit die Nutzung des/der Grundstücks/Grundstücke oder dessen Ertrag durch die Arbeiten an der TK-Linie über das zumutbare Maß hinaus beeinträchtigt wird, etwa bei Fruchtausfall und Erntebehinderungen, kann der Grundstückseigentümer bei entsprechendem Nachweis einen angemessenen Ausgleich in Geld verlangen. Ein derartiger Anspruch ist unverzüglich geltend zu machen.

§ 8 Nutzungsänderung / Veräußerung

Der Grundstückseigentümer verpflichet sich, Telekom schriftlich zu benachrichtigen, wenn das (die) Grundstück(e) veräußert, geteilt oder einem Dritten zur Nutzung überlassen werden soll(en).


§ 9 Dingliche Sicherung

(1) Das Nutzungsrecht gemäß § 1 wird als beschränkte persönliche Dienstbarkeit im Grundbuch eingetragen. Der (Die) Grundstückeigentümer wird (werden) die hierzu erforderliche Eintragungsbewilligung in der gesetzlich vorgeschriebenen Form abgeben.

(2) Alle für die Beurkundung der Eintragungsbewilligung und die Eintragung der Dienstbarkeit entstehenden Kosten und Gebühren trägt Telekom.

(3) Muster der Eintragungsbewilligung nachfolgend (nächste Seite) 





Seite 4 von 4



Ansichtsmuster, nicht ausfüllen

Eintragungsbewilligung

		Ich/Wir

		



		(Name(n) und Adresse(n) eintragen)



		



		



		





beantrage/n und bewillige/n, dass für die Telekom Deutschland GmbH, Sitz Bonn

auf meinem/unseren Grundstück/Grundstücken

		Grundbuch von

		Gemarkung

		Band/Blatt

		Flur

		Flurstück(e)



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit folgenden Inhalts eingetragen wird:

1. Die Telekom Deutschland GmbH ist berechtigt, das/die oben genannte/n Grundstück/e des/der Grundstückseigentümers/Grundstückseigentümer zur Errichtung, zum Betrieb, zur Änderung und zur Unterhaltung der in Abs. 6 beschriebenen Telekommunikationslinie (TK-Linie) sowohl für betriebsinterne Zwecke als auch für die Durchführung von Telekommunikationsdienstleistungen für die Öffentlichkeit in Anspruch zu nehmen. Die Gestattung deckt auch
Nutzungserweiterungen in Form von neuen, sich im Zuge der technischen Entwicklungen ergebenden Anwendungen ab.

1. Die Gestattung umfasst auch das spätere Einziehen von Telekommunikationskabeln in Kabelrohranlagen bzw. 
Kabelschutzrohre sowie die Auswechslung und/oder Erneuerung der TK-Linie insgesamt und von Teilen derselben.

1. Die Ausübung der Dienstbarkeit kann Dritten überlassen werden. 
Der Telekom Deutschland GmbH  steht das Recht zu, die errichtete TK-Linie oder Teile derselben Dritten zur Verfügung 
zu stellen, insbesondere sie weiter zu vermieten.

1. Die Telekom Deutschland GmbH ist berechtigt, das/die Grundstück/e zur Beseitigung von Störungen sowie zur Vornahme 
aller mit den vorgenannten Nutzungsrechten im Zusammenhang stehenden Maßnahmen nach vorheriger Terminabsprache
zu betreten und alle dafür erforderlichen Arbeiten – auch Aufgrabungen – vorzunehmen. Ein Betretungsrecht zur Unzeit 
(z.B. gesetzlicher Feiertag, Wochenende, früher Morgen) besteht ausnahmsweise dann, wenn es zur Störungsbeseitigung 
unvermeidbar ist und diese keinen Aufschub duldet.

1. Über und 50 cm beiderseits der TK-Linie (Schutzbereich) dürfen ohne Zustimmung der Telekom Deutschland GmbH 
keine Einwirkungen auf Grund und Boden vorgenommen werden, durch die die TK-Linie gefährdet oder beschädigt 
werden kann.

1. Bei der von der Telekom Deutschland GmbH errichteten TK-Linie handelt es sich um

		a)

		…

		m unterirdische TK-Linie* in einer Breite von 1,00 m (incl. Schutzstreifen rechts und links der TK-Linie)



		b)

		…

		m oberirdische TK-Linie*



		c)

		…

		Stück Kabelverzweigergehäuse/Multifunktionsgehäuse/Netzverteiler



		d)

		…

		Stück Stromsäule(n)



		e)

		…

		Stück Abzweigkasten



		f)

		…

		Stück Kabelschacht



		g)

		…

		





*Die TK-Linie besteht aus

		…

		Kabel



		…

		Kabelkanal-/Kabelschutzrohr(en)



		…

		Mast(en)



		…

		





1. Der Wert der Dienstbarkeit beträgt     Euro.

Grundstückseigentümer(in)

		

		

		



		(Ort, Datum)

		

		(Ort, Datum)



		





		

		



		(Unterschrift)

		

		(ggf. zweite Unterschrift)



		

		

		



		(Name in Druckbuchstaben wiederholen)

		

		(Name in Druckbuchstaben wiederholen)







§ 10 Sonstige Bestimmungen

1. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Vertragsparteien werden die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung unverzüglich durch eine solche wirksame ersetzen, die dem angestrebten wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen/undurchführbaren Bestimmung am nächsten kommt.

Änderungen und/oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dasselbe gilt für die Aufhebung der Schriftformklausel.

Zur Erfüllung dieses Vertrages ist Telekom und mit ihr i.S.d. § 15 AktG verbundene Unternehmen berechtigt, die erhobenen personenbezogenen Daten innerhalb von Datenverarbeitungsanlagen zu speichern und zu verarbeiten. Die Verarbeitung erfolgt ausschließlich im Rahmen der Zweckbestimmung dieses Vertrages auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. 

Der Vertrag wird zweifach ausgefertigt. Jede Vertragspartei erhält eine Ausfertigung.



[bookmark: _Hlk535934320]§ 11 Datenschutzklausel

Unter beigefügtem LINK finden Sie die aktuellen Datenschutzhinweise der Telekom Deutschland GmbH („Telekom“) für Mitbenutzungsverträge (mit und ohne dinglicher Sicherung) zwischen Telekom und Privatpersonen oder Kommunen, wenn es sich um fiskalischen Grund handelt.

https://www.telekom.de/datenschutzhinweise/download/070.pdf

[bookmark: _Hlk536432239]Die Datenschutzhinweise wurden zur Kenntnis genommen.

Grundstückseigentümer

		 (ggf. Firmenstempel)



		

		



		     

		

		     



		(Ort, Datum)

		

		(Ort, Datum)



		

		

		



		(Unterschrift)

		

		(ggf. zweite Unterschrift)



		     

		

		     



		(Name in Druckbuchstaben wiederholen)

		

		(Name in Druckbuchstaben wiederholen)





Telekom Deutschland GmbH
vertreten durch die
Deutsche Telekom Technik GmbH

		     

		

		     



		(Ort, Datum)

		

		(Ort, Datum)



		

		

		



		(Unterschrift)

		

		(Unterschrift)



		     

		

		     



		(Name in Druckbuchstaben wiederholen)

		

		(Name in Druckbuchstaben wiederholen)





[bookmark: Text48]Anlage:      Lageplan (-pläne)


Mitbenutzungsvertrag



Unser Zeichen:      



Zwischen

dem (den) Grundstückseigentümer(n)

		(Name(n) und Adresse(n) eintragen)



		     



		     



		     





nachfolgend als "Grundstückseigentümer" bezeichnet

und

der Telekom Deutschland GmbH
vertreten durch die
Deutsche Telekom Technik GmbH
Technik Niederlassung Wählen Sie ein Element aus.

nachfolgend als "Telekom" bezeichnet

wird folgender Vertrag geschlossen:



Präambel

Telekom und mit ihr verbundene Unternehmen i.S.d. § 15 Aktiengesetz sind gemäß § 134 Absatz 1 Telekommunikationsgesetz (TKG) grundsätzlich berechtigt, Grundstücke, die nicht öffentliche Verkehrswege sind, zwecks Errichtung, Betrieb und Erneuerung von Telekommunikationslinien (TK-Linien) unentgeltlich zu nutzen. Um Baumaßnahmen ohne Verzögerung durchzuführen, den Verwaltungsaufwand für die Nutzung zu minimieren und Rechtssicherheit herzustellen wird unabhängig von der Frage, ob im konkreten Fall eine Duldungspflicht nach § 134 Absatz 1 TKG besteht, zwischen den Parteien der nachstehende Mitbenutzungsvertrag geschlossen.

§ 1 Vertragsgegenstand

Telekom und mit ihr verbundene Unternehmen i.S.d. § 15 Aktiengesetz sind berechtigt, das/die in Absatz 8 genannte/genannten Grundstück/Grundstücke des o.g. Grundstückseigentümers zur Errichtung, zum Betrieb, zur Änderung und zur Unterhaltung der Telekommunikationslinie (TK-Linie) sowohl für betriebsinterne Zwecke als auch für die Durchführung von Telekommunikationsdienstleistungen für die Öffentlichkeit  in Anspruch zu nehmen. Die Gestattung deckt auch Nutzungserweiterungen in Form von neuen, sich im Zuge der technischen Entwicklungen ergebenden Anwendungen ab.

Die Gestattung umfasst auch das spätere Einziehen von TK-Kabeln in Kabelrohranlagen bzw. Kabelschutzrohre sowie die Auswechslung und/oder Erneuerung der TK-Linie insgesamt und von Teilen derselben. Ein zusätzliches Nutzungsentgelt ist in diesen Fällen nicht zu zahlen.

Telekom und mit ihr verbundenen Unternehmen i.S.d. § 15 Aktiengesetz sind gesetzlich dazu verpflichtet, Wettbewerbern die errichteteTK-Linie oder Teile derselben zur Verfügung zu stellen. Hierfür wird kein gesondertes Entgelt gegenüber dem Grundstückseigentümer fällig. 

Die von diesem Vertrag umfasste TK-Linie muss ggf. mit elektrischer Energie versorgt werden. Der Grundstückseigentümer ist mit der Herstellung dieser Energieversorgung einverstanden.

Die Durchführbarkeit der diesem Vertrag zu Grunde liegenden Baumaßnahme kann vom Abschluss weiterer Verträge mit anderen Grundstückseigentümern abhängig sein. Der Vertrag wird in diesem Falle erst dann wirksam, wenn die Nutzung der gesamten Trasse gesichert ist. Telekom wird den Eintritt dieser Bedingung unaufgefordert anzeigen.

Bei der von Telekom errichteten TK-Linie handelt es sich um



		a)

		-

		[bookmark: Text6]m unterirdische TK-Linie* in einer Breite von 1,00 m (incl. Schutzstreifen rechts und links der TK-Linie)



		b)

		-

		m oberirdische TK-Linie*



		c)

		-

		Stück Kabelverzweigergehäuse/Multifunktionsgehäuse/Netzverteiler



		d)

		-

		Stück Stromsäule



		e)

		-

		Stück Abzweigkasten



		f)

		-

		Stück Kabelschacht



		g)

		-

		     







*Die TK-Linie besteht aus



		-

		Kabel



		-

		Kabelkanal-/Kabelschutzrohr(en)



		-

		Mast(en)



		-

		     







Der Grundstückseigentümer stellt Telekom hinsichtlich des hier vereinbarten Nutzungsrechts von allen Ansprüchen weiterer nutzungsberechtigter Dritter, insbesondere Pächter und Mieter, frei.

Der Vertrag bezieht sich auf folgende(s) Grundstück(e):

		Grundbuch von

		Gemarkung

		Band/Blatt

		Flur

		Flurstück(e)



		     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		     





§ 2 Grundsätze der Verlegung

1. [bookmark: Text38]Die unterirdische TK-Linie wird etwa 0,90 m tief in die Erde verlegt.

Die TK-Linie verbleibt im Eigentum der Telekom.

§ 3 Linienverlauf

1. Die geplante Lage der TK-Linie ergibt sich aus dem vorläufigen Lageplan, der dem Vertrag als Anlage beigefügt ist.

Nach Beendigung der Arbeiten wird der vorläufige Lageplan durch einen endgültigen Lageplan ersetzt.




§ 4 Zutritt zum Grundstück

Telekom ist berechtigt, das/die Grundstück/Grundstücke zur Beseitigung von Störungen sowie zur Vornahme aller Maßnahmen, die mit den in § 1 festgelegten Nutzungsrechten im Zusammenhang stehen, nach vorheriger Terminabsprache zu betreten und alle dafür erforderlichen Arbeiten - auch Aufgrabungen - vorzunehmen. Ein Betretungsrecht zur Unzeit (z. B. gesetzlicher Feiertag, Wochenende, frühmorgens) besteht ausnahmsweise dann, wenn es zur Störungsbeseitigung unvermeidbar ist und diese keinen Aufschub duldet.

§ 5 Schutz der Telekommunikationslinie

1. [bookmark: Text50]Über und 50 cm beiderseits der TK-Linie (Schutzbereich) dürfen ohne Zustimmung der Telekom keine Einwirkungen auf Grund und Boden vorgenommen werden, durch die die TK-Linie gefährdet oder beschädigt werden kann. 

Bei einer oberirdischen TK-Linie ist Telekom berechtigt, nach vorheriger Absprache mit dem Grundstückseigentümer, Gehölze oder Bäume zu beschneiden bzw. auszuästen, wenn durch diese der Betrieb der TK-Linie beeinträchtigt wird. Die Kosten hierfür übernimmt die Telekom.

§ 6 Haftung der Telekom, Entschädigung

1. Telekom verpflichtet sich, bei Arbeiten an der TK-Linie auf die Interessen des Grundstückseigentümers Rücksicht zu nehmen, insbesondere für eine ordnungsgemäße, dem ursprünglichen Zustand möglichst entsprechende Wiederherstellung des/der Grundstücks/Grundstücke zu sorgen.

Der Ersatz für etwaige auf Errichtung und Unterhaltung der TK-Linie zurückzuführende Schäden ist in erster Linie darauf gerichtet, den Zustand des/der Grundstücks/Grundstücke wieder herzustellen, wie es/sie vor Aufnahme der Arbeiten angetroffen wurde/wurden. Sollte Telekom hierzu nicht in der Lage sein, kann der Grundstückseigentümer Schadensersatz in Geld verlangen. In Konfliktfällen beauftragt Telekom zur Ermittlung der Schadenshöhe einen unabhängigen, gerichtlich vereidigten Schadenssachverständigen. Die Entscheidung des Sachverständigen ist für beide Parteien verbindlich. Im Falle leichter Fahrlässigkeit haften Telekom und die mit ihr i.S.d. § 15 AktG verbundenen Unternehmen und deren Mitarbeiter nur für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei Übernahme einer Garantie. Unberührt bleibt ferner die Haftung für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung die geschädigte Vertragspartei regelmäßig vertrauen darf sowie die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz und anderen zwingenden gesetzlichen Haftungsregelungen.

Soweit die Nutzung des/der Grundstücks/Grundstücke oder dessen Ertrag durch die Arbeiten an der TK-Linie über das zumutbare Maß hinaus beeinträchtigt wird, etwa bei Fruchtausfall und Erntebehinderungen, kann der Grundstückseigentümer bei entsprechendem Nachweis einen angemessenen Ausgleich in Geld verlangen. Ein derartiger Anspruch ist unverzüglich geltend zu machen.

§ 7 Nutzungsänderung / Veräußerung

1. Verhindert die in Vollzug dieser Vereinbarung errichtete TK-Linie der Telekom die sinnvolle und wirtschaftlich angebrachte Nutzung des Grundstückes (z.B. eine Bebauung, eine Ausbeutung von Bodenschätzen, die Herstellung von Be- und Entwässerungsgräben usw.), so wird die TK-Linie auf Kosten der Telekom innerhalb der Grundstücksgrenzen des Grundstückseigentümers verlegt. Der Grundstückseigentümer wird der Verlegung zustimmen und einen entsprechend geänderten Mitbenutzungsvertrag abschließen, auf den die bereits erfolgten Zahlungen anzurechnen sind.

Der Grundstückseigentümer verpflichtet sich, die Telekom schriftlich zu benachrichtigen, wenn er das/die Grundstück/Grundstücke oder Grundstücksteile, auf denen sich die TK-Linie der Telekom befindet, veräußert oder einem Dritten ein Nutzungsrecht - z. B. Pacht - einräumt, auf Grund dessen der Dritte Arbeiten auf dem Grundstück durchführen kann. Bei einer Veräußerung weist er den (die) Käufer auf das Vorhandensein der TK-Linie und das Bestehen dieses Mitbenutzungsvertrages hin. Unabhängig von dieser Hinweispflicht tritt der Erwerber des Grundstücks an Stelle des bisherigen Grundstückseigentümers in die sich aus diesem Mitbenutzungsvertrag ergebenen Rechte und Verpflichtungen ein (§ 578 i.V. m. § 566 BGB).

§ 8 Kündigung

1. Solange sich die TK-Linie in oder auf dem/den Grundstück/Grundstücken befindet, ist der Grundstückseigentümer nur aus wichtigem Grund zur Kündigung berechtigt. Ein solcher wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn der Verbleib der TK-Linie auf dem Grundstück für den Grundstückseigentümer deshalb unzumutbar ist, weil sie eine konkrete Nutzung verhindert und Alternativen für eine anderweitige Unterbringung der TK-Linie auf dem betreffenden oder einem anderen Grundstück des Grundstückseigentümers nicht vorhanden sind (siehe § 7 Abs.1). Das Recht zur Kündigung nach § 544 BGB bleibt unberührt.

1. Ein Beseitigungsverlangen ist unstatthaft, wenn zum Zeitpunkt der Beendigung des Vertrages ein gesetzliches oder sonstiges Nutzungsrecht der Telekom an dem Grundstück besteht. Ist Telekom zur Beseitigung ihrer TK-Linie verpflichtet, räumt ihr der Grundstückseigentümer einen angemessenen Zeitraum für die Beseitigung der TK-Linie und/oder die Erstellung einer provisorischen Ersatzmaßnahme ein.

§ 9 Sonstige Bestimmungen

1. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Vertragsparteien werden die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung unverzüglich durch eine solche wirksame ersetzen, die dem angestrebten wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen/undurchführbaren Bestimmung am nächsten kommt.

Änderungen und/oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dasselbe gilt für die Aufhebung der Schriftformklausel.

Zur Erfüllung dieses Vertrages ist Telekom und mit ihr i.S.d. § 15 AktG verbundene Unternehmen berechtigt, die erhobenen personenbezogenen Daten innerhalb von Datenverarbeitungsanlagen zu speichern und zu verarbeiten. Die Verarbeitung erfolgt ausschließlich im Rahmen der Zweckbestimmung dieses Vertrages auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. 

Der Vertrag wird zweifach ausgefertigt. Jede Vertragspartei erhält eine Ausfertigung.

[bookmark: _Hlk535934320]§ 10 Datenschutzklausel

Unter beigefügtem LINK finden Sie die aktuellen Datenschutzhinweise der Telekom Deutschland GmbH („Telekom“) für Mitbenutzungsverträge (mit und ohne dinglicher Sicherung) zwischen Telekom und Privatpersonen oder Kommunen, wenn es sich um fiskalischen Grund handelt.

[bookmark: _Hlk536432239]https://www.telekom.de/datenschutzhinweise/download/070.pdf

Die Datenschutzhinweise wurden zur Kenntnis genommen.



Grundstückseigentümer

		 (ggf. Firmenstempel)







		

		



		     

		

		     



		(Ort, Datum)

		

		(Ort, Datum)



		





		

		



		(Unterschrift)

		

		(ggf. zweite Unterschrift)



		     

		

		     



		(Name in Druckbuchstaben wiederholen)

		

		(Name in Druckbuchstaben wiederholen)







Telekom Deutschland GmbH
vertreten durch die
Deutsche Telekom Technik GmbH



		     

		

		     



		(Ort, Datum)

		

		(Ort, Datum)



		





		

		



		(Unterschrift)

		

		(Unterschrift)



		     

		

		     



		(Name in Druckbuchstaben wiederholen)

		

		(Name in Druckbuchstaben wiederholen)
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Eintragungsbewilligung

		Ich/Wir



		(Name(n) und Adresse(n) eintragen)



		     



		     





beantrage/n und bewillige/n, dass für die Telekom Deutschland GmbH, Sitz Bonn

auf meinem/unseren Grundstück/Grundstücken

		Grundbuch von

		Gemarkung

		Band/Blatt

		Flur

		Flurstück(e)



		     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		     





eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit folgenden Inhalts eingetragen wird:

Die Telekom Deutschland GmbH ist berechtigt, das/die oben genannte/n Grundstück/e des/der Grundstückseigentümers/Grundstückseigentümer zur Errichtung, zum Betrieb, zur Änderung und zur Unterhaltung der in Abs. 6 beschriebenen Telekommunikationslinie (TK-Linie) sowohl für betriebsinterne Zwecke als auch für die Durchführung von Telekommunikationsdienstleistungen für die Öffentlichkeit in Anspruch zu nehmen. Die Gestattung deckt auch Nutzungserweiterungen in Form von neuen, sich im Zuge der technischen Entwicklungen ergebenden Anwendungen ab.

Die Gestattung umfasst auch das spätere Einziehen von Telekommunikationskabeln in Kabelrohranlagen bzw. Kabelschutzrohre sowie die Auswechslung und/oder Erneuerung der TK-Linie insgesamt und von Teilen derselben.

Die Ausübung der Dienstbarkeit kann Dritten überlassen werden. Der Telekom Deutschland GmbH steht das Recht zu, die errichtete TK-Linie oder Teile derselben Dritten zur Verfügung zu stellen, insbesondere sie weiter zu vermieten.

Die Telekom Deutschland GmbH ist berechtigt, das/die Grundstück/e zur Beseitigung von Störungen sowie zur Vornahme aller mit den vorgenannten Nutzungsrechten im Zusammenhang stehenden Maßnahmen nach vorheriger Terminabsprache zu betreten und alle dafür erforderlichen Arbeiten – auch Aufgrabungen – vorzunehmen. Ein Betretungsrecht zur Unzeit (z. B. gesetzlicher Feiertag, Wochenende, früher Morgen) besteht ausnahmsweise dann, wenn es zur Störungsbeseitigung unvermeidbar ist und diese keinen Aufschub duldet.

[bookmark: Text44]Über und 50 cm beiderseits der TK-Linie (Schutzbereich) dürfen ohne Zustimmung der Telekom Deutschland GmbH keine Einwirkungen auf Grund und Boden vorgenommen werden, durch die die TK-Linie gefährdet oder beschädigt werden kann.

Bei der von der Telekom Deutschland GmbH errichteten TK-Linie handelt es sich um

		a)

		-

		[bookmark: Text6]m unterirdische TK-Linie* in einer Breite von 1,00 m (incl. Schutzstreifen rechts und links der TK-Linie)



		b)

		-

		m oberirdische TK-Linie*



		c)

		-

		Stück Kabelverzweigergehäuse/Multifunktionsgehäuse/Netzverteiler 



		d)

		-

		Stück Stromsäule(n ) 



		e)

		-

		Stück Abzweigkasten 



		f)

		-

		Stück Kabelschacht 



		g)

		-

		     





*Die TK-Linie besteht aus

		-

		Kabel



		-

		Kabelkanal-/Kabelschutzrohr(en)



		-

		Mast(en)



		-

		     





Der Wert der Dienstbarkeit beträgt     Euro 



Grundstückseigentümer

		     

		

		     



		(Ort, Datum)

		

		(Ort, Datum)



		





		

		



		(Unterschrift)

		

		(ggf. zweite Unterschrift)



		     

		

		     



		(Name in Druckbuchstaben wiederholen)

		

		(Name in Druckbuchstaben wiederholen)
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